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Das Richtfest für die neue Sporthalle an
der Langen Straße am Steg hat die Stadt
Halle (Saale) am 17. April 2018 gefeiert.
Die neue Dreifeldturnhalle kostet rund
4,7 Millionen Euro und wird aus Fluthilfe-
mitteln finanziert. Sie ersetzt den im Jahr
2013 überfluteten und inzwischen abgeris-
senen Turnhallen-Komplex an der Eis-
sporthalle. „Die neue innerstädtische
Sporthalle ist das wichtigste Projekt im
Rahmen der Neugestaltung des Be-
reiches am Steg“, sagt Oberbürgermeister
Dr. Bernd Wiegand.

Die Arbeiten für die Dreifeldturnhalle ha-
ben Mitte September 2017 begonnen. Die
Bodenplatte und das Dachstahlwerk sind
bereits fertig. Derzeit wird die Fassade
montiert und am Mauerwerk gearbeitet.
Noch in diesem Monat sollen mit den
Elektroinstallationen begonnen werden.
Die Fertigstellung der Sporthalle ist für
das 4. Quartal 2018 geplant.

Die Halle vereint künftig verschiedene
Nutzer unter einem Dach: So sollen Sport-
vereine Trainingszeiten erhalten; vor al-
lem aber können die Schülerinnen und
Schüler des Neuen Städtischen Gymnasi-
ums am Hallmarkt, der Grundschule
Glaucha und des Cantor-Gymnasiums an
der Torstraße die neue Turnhalle nutzen.

Mit dem Neubau reagiert die Stadt auch
auf den steigenden Bedarf an Sportmög-
lichkeiten im Innenstadtbereich. Bereits
im August 2016 hatte die Stadt das Inves-
titionsprogramm „Bildung 2022“ gestar-
tet. Insgesamt sollen 255 Millionen Euro
in Neubauten sowie die Sanierung von
Schulen, Schulturnhallen, Kindergärten
und Horte fließen – unter anderem das
Neue Städtische Gymnasiums und die
Grundschule Glaucha. Mit dieser Einrich-
tung wurde im August 2017 erstmals seit
29 Jahren wieder eine kommunale Grund-
schule seitens der Stadt eröffnet.

Das Glaucha-Viertel zählt zu den Quartie-
ren der Stadt Halle (Saale), die sich in den
vergangenen Jahren stark weiterent-
wickelt haben. Glaucha gehört heute zu
den beliebtesten Wohngebieten der Stadt.
Die Gründerzeithäuser sind fast alle
saniert, und viele Familien mit Kindern
sind hergezogen. Die Stadt Halle (Saale)
unterstützt diese positive Entwicklung
und investiert insgesamt mehr als 5,5Mil-
lionen Euro in die Neugestaltung des
Areals am Steg.

So soll der Abschnitt zwischen Glauchaer
Platz und Langer Straße ab der zweiten
Jahreshälfte 2018 zu einer neuen innerstäd-
tischen Passage mit viel Grün sowie mit
Sport- und Spielanlagen gestaltet werden.
Dafür soll zwischen der neuen Sporthalle
und dem im Juni 2017 eröffneten Musik-
kindergarten ein Fuß- und Radweg ange-
legt werden. An dem begrünten Weg ent-
steht der „Spielsteg“, eine 18 Meter lange

Kletter- und Spielanlage für Kinder im Al-
ter zwischen sechs und zehn Jahren. Etwa
1,70 Meter hohe Podeste werden durch
Hängebrücken miteinander verbunden,
eine Rutsche und Schaukeln ergänzen das
Angebot für die Kinder des Viertels. Eine
weitere neue Verbindung zwischen Alt-
stadt und Glaucha schafft zudem der Neu-
bau einer Promenade. Der durch eineWie-
se und Bäume von der Glauchaer Straße
abgerückte Fuß- und Radweg führt bis zur
Kreuzung Lange Straße.

In den Spielsteg und die Promenade inves-
tiert die Stadt Halle (Saale) insgesamt
mehr als 800000 Euro. DasVorhaben wird
zu 66 Prozent seitens des Landes Sachsen-
Anhalt gefördert. Die Stadt beteiligt sich
mit rund 270000 Euro. Mit der Neugestal-
tung wird eine seit Jahren bestehende städ-
tebauliche Lücke zwischen Glaucha und
Altstadt geschlossen. Ende dieses Jahres
soll Halles neuer Steg fertig sein.

Schulen und Vereine sind neue Nutzer – Gestaltung des Areals beginnt
Richtfest für Turnhalle am Steg

Ausstellung imRatshof
zur Geschichte Israels
Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft
Halle-Umland der Deutsch-Israelischen
Gesellschaft ist ab Freitag, 4. Mai 2018,
die Ausstellung „Die Geschichte Israels“
im Ratshof, 1. Etage, zu sehen. Oberbür-
germeister Dr. BerndWiegand eröffnet die
Schau um 10 Uhr. Der stellvertretende
Botschafter Israels in Berlin,AvrahamNir-
Feldklein, wird die Veranstaltung besu-
chen. Auf 18 Tafeln thematisiert die Aus-
stellung neben der Geschichte Israels auch
die Problematik der jüdischen und arabi-
schen Flüchtlinge. Auch wird anlässlich
des 70. Unabhängigkeitstages des Staates
Israel im Jahr 2018 der Geschichte des mo-
dernen Israel als einzige Demokratie im
Nahen Osten Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Schau ist bis zum 14. Juni zu sehen
und wird von Gesprächsangeboten und
weiteren Veranstaltungen begleitet.

Die Saline-Insel soll als innerstädtisches
kulturelles Naherholungsgebiet und Tou-
rismuszentrum neu gestaltet werden. Über
die geplante Sanierung undAufwertung des
Areales informiert die Stadt in einer Aus-
stellung anlässlich des bundesweiten Tages
der Städtebauförderung am Sonnabend,
5. Mai 2018. Der Beigeordnete für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Uwe Stäglin,
wird die Schau um 16 Uhr auf dem Hof des
Technischen Halloren- und Salinemu-
seums, Mansfelder Straße 52, eröffnen. Im
Anschluss daran und nochmals um
17.30 Uhr können Interessierte bei einer
Führung die aktuellen Vorhaben erkunden.

Die Stadt als Eigentümerin der Immobilie
will die zum Teil in ihrem Bestand gefähr-
deten Gebäudeteile sanieren – allen voran
das Saalhornmagazin mit dem Silber-
schatz der Halloren, die Großsiedehalle
mit der technischen Schausiedeanlage und
der Dauerausstellung, das Siedehaus so-

wie die turmartige Sichteranlage. Darüber
hinaus sind weitere originale Gebäudeteile
wie die beiden Schornsteine, der Solebe-
hälter, die Solebahn und die Hoffläche zu
sichern und zu sanieren.

Das Halloren- und Salinemuseum pflegt
als einziges Salinemuseum Europas die
klassische Technologie der Pfannensie-
desalzproduktion für museale Zwecke.
Das auf Befehl von König Friedrich Wil-
helm I errichtete königlich preußische
Salzwerk feiert 2021 sein 300-jähriges Be-
stehen.

Bis dahin sollen neben der Sanierung der
Gebäude auch die Neugestaltung und Ent-
wicklung des Saline-Umfeldes sowie der
Holzplatz im Süden der Saline-Insel vor-
angetrieben werden. Dafür wurden För-
dermittel in Höhe von insgesamt 9,9 Milli-
onen Euro beantragt; ein Teil davon ist
bereits bewilligt. Aus dem Europäischen

Fonds für Regionale Entwicklung sollen
rund 7,8 Millionen Euro zur Verfügung
stehen. Hinzu kommen Stadtumbau-För-
dermittel in Höhe von mehr als zwei Mil-

lionen Euro, die zu je einem Drittel von
Bund, Land und Stadt getragen werden.
Erste Planungsleistungen wurden ausge-
schrieben; danach beginnt die Umsetzung.

Erste Fördermittel für Sanierung und Gestaltung bewilligt – Ausstellung und Führungen am 5. Mai 2018
Saline-Areal erhält neue touristische Impulse

Stadt beteiligt sich
an Europawoche
Die diesjährige bundesweite Europawoche
vom 2. bis zum 15. Mai 2018 wird in Halle
(Saale) mit verschiedenen Veranstaltungen
begleitet. „Wir reisen durch Europa“ heißt
die Aktion, zu der die Stadtbibliothek
West, Zur Saaleaue 25a, am Donnerstag,
3. Mai, undMittwoch, 9. Mai, einlädt. Je-
weils ab 9.30 Uhr können Kinder ab acht
Jahren europäische Länder kennenlernen
und etwas über den Alltag der Menschen
sowie zu Mythen, Märchen und Sagen er-
fahren. Um eine Anmeldung wird gebeten,
unter Telefon 0345/8048645.

In Kooperation mit der Stadt und dem
Creative Europe Desk Kultur informiert
die EU Service-Agentur Sachsen-Anhalt
am 24. Mai, 9 Uhr, im Stadthaus, Markt-
platz 2, zuMöglichkeiten der europäischen
Kulturförderung. Teilnehmen können Kul-
turorganisationen aller Sparten sowie
Kommunen, die sich für europäische Ko-
operationen im Kulturbereich interessie-
ren. Programm und Anmeldung im Inter-
net: www.eu-serviceagentur.de

Kunst auf der Baustelle: Seit dem 11. April 2018 wird der Umbau der Großen Steinstraße im Rahmen des Stadtbahn-Programms von einem Glitzerschwein begleitet. Das Kunst-
objekt wurde von dem halleschen Künstler Marc Fromm geschaffen und blickt nun vom Balkon einer Anwaltskanzlei auf die Baustelle. Das Aufstellen des Kunstobjektes ist ein
Ergebnis des Kreativdialoges, den die Stadt und die Stadtwerke Halle (SWH) GmbH gemeinsam mit Unternehmen und freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern führt. Die
Enthüllung des Edelstahl-Schweins wurde von der Leiterin des Projektes „Umbau Große Steinstraße“ der SWH, Heike Knopf; dem Künstler Marc Fromm; der Leiterin des städ-
tischen Dienstleistungszentrums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Dr. Petra Sachse; und Rechtsanwalt Uwe Foppe begleitet (v.l.n.r.). Foto: Stadt Halle (Saale)

Glitzerschwein grüßt vom Balkon an der Großen SteinstraßeFamilienfest zum
Tag der Arbeit
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
veranstaltet anlässlich des Tages derArbeit
am Dienstag, 1. Mai 2018, eine Kundge-
bung mit anschließendem Familienfest auf
dem Marktplatz in Halle (Saale). Die Ver-
anstaltung wird um 10 Uhr von Oberbür-
germeister Dr. Bernd Wiegand und dem
DGB-Stadtverbandsvorsitzenden Halle-
Saalekreis, Andreas Dose, eröffnet. Zu den
Mai-Rednern gehört unter anderem der
Bundesminister für Arbeit und Soziales,
Hubertus Heil. Außerdem laden das neue
theater Halle und das Thalia Theater Halle
mit ihren Schauspielerinnen und Schau-
spielern sowie Gästen ab 11 Uhr auf die
Kulturinsel am Universitätsplatz zur Mai-
feier ein – mit künstlerischen Beiträgen,
Musik und Mai-Reden.

Der Blick von oben zeigt das Gebäudeensemble des Technischen Halloren- und Saline-
museums, das in den kommenden Jahren saniert wird. Foto: Stadt Halle (Saale)



Vom ehemaligen Großbäckerei-Standort
zum innovativen Wohngebiet: Die Stadt
Halle (Saale) will das knapp vier Hektar
große Gelände zwischen Liebenauer
Straße, Huttenstraße, Merseburger Straße
und Lauchstädter Straße zu einem attrakti-
ven Wohnquartier entwickeln – und hat
deshalb gemeinsam mit den drei Grund-
stückseigentümern einen bundesweiten
studentischen Ideenwettbewerb initiiert.

Studierende der Bauhaus-Universität Wei-
mar und der Fachhochschule Erfurt haben
sich daran beteiligt. Für die angehenden
Architektinnen und Architekten galt es,
eine Verbindung zwischen den einzelnen
Bereichen Wohnen, Arbeiten und Einkau-
fen herzustellen. Die eingereichten Ent-
würfe bieten städtebauliche Lösungen für
die Neuordnung des Gebietes als Wohn-
baustandort, für die bauliche Erweiterung
der vorhandenen Gewerbeflächen – Auto-
haus und Lebensmittelmarkt – sowie die
Freiraumentwicklung an. Zudem zeigen
sie Varianten für die Verkehrserschlie-
ßung im Hinblick auf Fußgänger, Radfah-
rer und Kraftfahrzeuge sowie für die
Parkraumorganisation im Plangebiet auf.
Das neu zu planende Wohnquartier liegt

in einem ausgewiesenen Stadtumbauge-
biet der Stadt Halle (Saale). „Ziel der Stadt
ist es, in diesem Bereich ein hochwertiges
Wohnquartier zu schaffen und gleichzei-
tig die ortsansässigen Gewerbeansiedlun-
gen zu stärken“, sagt der Leiter des Fach-
bereiches Planen, Lars Loebner.

Insgesamt haben neun Studierendengrup-
pen Vorschläge zu Bebauung, Begrünung,
Wegebeziehungen und Hofgestaltung ein-
gereicht. Die Stadt hat die Entwürfe mit
einer Jury ausgewertet und in einer öffent-
lichen Veranstaltung am 6. April 2018
vorgestellt. Die zwei besten Ideen sollen
in die künftigen Planungen einfließen.

Unter dem Titel „Grüner Hafen“ haben
sich die drei Studentinnen Marieke Licht,
Karin Dohrnèr undMaria Akinina von der
Bauhaus-Universität Gedanken über das
Viertel gemacht. Ihr Entwurf sieht sieben
sechseckige Wohngebäude mit begrünten
Wohnhöfen vor. Ein Radcafé direkt neben
dem bestehenden Lebensmittelmarkt soll
nicht nur als Ladestation für Elektrofahr-
räder dienen, sondern auch zum Verweilen
einladen. Entsprechend dem Entwurf sol-
len die einzelnen Baufelder von unter-

schiedlichen Architekten entwickelt wer-
den. „Eine gute Idee, um eigene Identitäten
entstehen zu lassen“, urteilt die Jury. Ihr
gehören neben Lars Loebner weitere Ver-
treterinnen und Vertreter der Stadt, von
Architekturbüros sowie der ansässigen Ei-
gentümer an. „Auch die vorgeschlagene
Aufwertung der Hafenbahntrasse durch
begleitendes Grün wurde von uns positiv
bewertet und ist im dargestellten Rahmen
gut umsetzbar“, so Loebner. „(H)alle(s) im
grünen Bereich“ heißt ein anderer Ent-
wurf, der ebenfalls von einer Studie-

rendengruppe der Bauhaus-Universität
stammt. Die Idee von Franz Handrik und
Minh NgHi Lisa Vuong baut auf einem
Rasterprinzip auf, sowohl hinsichtlich der
Bebauung und Begrünung als auch im
Hinblick auf die Verkehrsgestaltung. So
sollen maximal fünfgeschossige Wohnge-
bäude entstehen, die über einen nach Sü-
den hin ausgerichteten Garten verfügen.
Der Autoverkehr soll räumlich von den
anderen Verkehrsteilnehmern getrennt
werden. Dafür ist angedacht, eine interne
Nord-Süd-Route als Haupterschließung
anzulegen. „Der Entwurf lässt eine große
Flexibilität in der Zuordnung der Nutzun-
gen zu. Die mögliche abschnittsweise Ent-
wicklung des Quartiers ist attraktiv und
funktional“, sagt Jurymitglied Loebner.

Einige der Ideen will die Stadt nun ge-
meinsam mit den Eigentümern weiterent-
wickeln. Voraussichtlich in fünf Jahren
könnte das neue Wohngebiet bezugsfertig
sein. Die Entwürfe sind bis zum Freitag,
27. April 2018, im Technischen Rathaus,
5. Etage, Hansering 15, zu sehen. Geöff-
net ist Montag, Mittwoch und Donnerstag
von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis
18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr.

A M T S B L A T TSeite 2 der Stadt Halle (Saale) · 18. April 2018 Aktuelles

Neu bei uns in der
Verwaltung
In der Stadtverwaltung Halle (Saale) sind
zum 1. April 2018 zwei neue Stellen be-
setzt worden: Eine neue Position innerhalb
der Verwaltung übernimmt Dr. Anja
Jackes. Die 43-Jährige leitet ab sofort den

Fachbereich Kultur und
folgt damit auf Detlef
Stallbaum, der in den
Ruhestand gegangen ist.
Nach ihrem Studium
der Kunstgeschichte
und KlassischenArchäo-
logie in Halle (Saale)
war sie unter anderem
als Kuratorin tätig. Seit
2013 ist sie in der Ver-
waltung beschäftigt, zu-
letzt als Leiterin derAb-
teilung Bildende Kunst,
Museen und Stadtge-
schichte.
Die Geschäftsführung
des neuen Planetariums
hat Dirk Schlesier über-

nommen. Der 37-Jährige hat bereits wäh-
rend seines naturwissenschaftlichen Studi-
ums in Halle (Saale) im ehemaligen
Planetarium auf der Peißnitzinsel gearbei-
tet und die Kinder- und Jugendarbeitsge-
meinschaft „ASTRO-linos“ initiiert, die er
bis heute begleitet. Zuletzt war er Ge-
schäftsführer des Planetariums Wolfsburg.

Die Stadt gratuliert

Geburtstage
104 Jahre alt wird am 25.4. Ursula Becker.

Auf 95 Lebensjahre blickewn zurück am
20.4. Irmgard Hoffmann, am 26.4. Emmy
Bräsicke und Marie Feige, am 28.4. Mari-
anne Blumhagen, am 29.4. Adolf Jäger, am
2.5. Heinz Otto sowie am 4.5. Elsa Büchel.

90 Jahre alt werden am 18.4. Johannes La-
etsch, Horst Schinköthe, Kurt Schmidt, Bri-
gitte Harnis sowie Gertrud Beleites, am
19.4. Charlotte Lieberwirth, Eva Könning
und Anni Oertel, am 20.4. Erna Hielscher,
am 22.4. Siegfried Göckeritz, Klaus Persch-
mann, Johanna Karg, Margot Riedel, Regi-
na Schreiner und Heinz Windisch, am 24.4.
Erhard Hirsch und Ilse Jahn, am 25.4. Ire-
ne Bothur und Elisabeth Sonnenschild, am
26.4. Elfriede Constantin und Gisela Röthig,
am 29.4. Ilse Eckardt und Renate Bernstein,
am 30.4. Ursula Taubert, am 1.5. Werner
Otto und Gisela Walter, am 2.5. Jutta Rich-
ter und Luzia Röser, am 3.5. Johanna Große,
am 4.5. Fritz Gerloff, Martha Friedrich, Re-
gina Schoene sowie Brigitte Carstens.
(Weitere Glückwünsche auf Seite 6)

Ein neues Wohnquartier im Grünen
Marieke Licht, Karin Dohrnèr, Maria Akinina und Franz Handrik (von links) von der Bauhaus-Universität Weimar haben sich an dem Ideenwettbewerb der Stadt beteiligt. Die
eingereichten Entwürfe wurden seitens der Stadt nun vorgestellt. Foto: Thomas Ziegler

So könnte der autofreie Bereich aussehen.
Grafik: Stadt Halle (Saale)

Fachtag zu fairer
Arbeitsbekleidung
Ein Fachtag zu sozial gerechter Beschaf-
fung von Arbeitskleidung findet am Mon-
tag, 23. April 2018, im Stadthaus, Markt-
platz 2, statt. Dazu lädt der Friedenskreis
Halle e.V. gemeinsam mit der Stadt Halle
(Saale) ein. Oberbürgermeister Dr. Bernd
Wiegand eröffnet die Veranstaltung um
9.15 Uhr. Themen werden unter anderem
die rechtlichen Rahmenbedingungen für
sozial gerechte Ausschreibungen sein. Zu-
dem wird am Beispiel der Stadt Bonn die
faire Beschaffung vonArbeits- und Dienst-
kleidung erläutert. Der Fachtag richtet sich
an Behörden, Verwaltungen, Unterneh-
men, Händlerinnen und Händler sowie in-
teressierte Gäste. Anmeldung unter Tele-
fon 0345/27980759 oder per E-Mail an
eichstaedt@friedenskreis-halle.de

Karree an Huttenstraße soll umgestaltet werden – Studentenwettbewerb liefert Ideen

Universitätschor Halle
gewinnt Wettbewerb
Der Universitätschor Halle „Johann Fried-
rich Reichardt“ ist bei den 29. „Internatio-
nalen Tagen der Chormusik“ in Verona
(Italien) als bester Chor des Festivals in al-
len Kategorien geehrt worden. Die 80 Sän-
gerinnen und Sänger unter der künstleri-
schen Leitung von Jens Lorenz und
Dr. Jens Arndt erhielten zudem den Son-
derpreis für die beste Interpretation des
Pflichtliedes. Die 29. Ausgabe des Chor-
wettbewerbs fand vom 4. bis 8. April 2018
statt. Jedes Jahr stellen sich rund 30 Chöre
aus aller Welt der Wertung der Jury, die
sich aus sieben renommierten Fachleuten
der internationalen Chorszene zusammen-
setzt. Informationen zum Chor im Internet:
www.coll-music.uni-halle.de/
universitaetschor

Marko Dinić (Foto) ist Halles neuer Stadt-
schreiber. Er beginnt seine Arbeit in der
Saalestadt am 1. Mai 2018. Die offizielle

Ernennung er-
folgt am Freitag,
18. Mai 2018, um
19 Uhr im Litera-
turhaus, Bernbur-
ger Straße 8.
Während des Sti-
pendiums erhält
Marko Dinić un-
ter anderem eine
monatliche Zu-
wendung in Höhe

von 1250 Euro. Zudemwird ihm als Stadt-
schreiber eine möblierte Wohnung in Hal-
les Altstadt zur Verfügung gestellt. Der
freie Schriftsteller wurde 1988 in Wien
geboren und studierte Germanistik in
Belgrad und Salzburg. Im Interview er-
zählt er, warum er sich für das Stadtschrei-
ber-Stipendium beworben hat.

Herr Dinić, warum wollten Sie Halles
Stadtschreiber werden?
Dinić: Ich bin der Meinung, dass nur der
Austausch mit anderen kulturellen Räu-
men – mögen diese noch so nah und ver-
wandt sein, durch die deutsche Sprache

etwa – Fruchtbares entstehen kann, sowohl
für meine Arbeit als auch für den Raum,
den ich dadurch kennenlerne.

Kennen Sie Halle (Saale)?
Dinić: Leider war ich noch nie in Halle,
doch als Liebhaber Alter Musik kommt
man nicht umher, sich näher mit Halle zu
beschäftigen, schließlich ist Halle Händel-
Stadt und Händel einer der ganz Großen.

Wie beeinflusst Ihre Herkunft Ihr Schaffen?
Dinić: Ich bin in Belgrad (Serbien) aufge-
wachsen, bevor ich 2008 nach Österreich
zog. Meine Eltern leben noch in Serbien
genauso wie der Rest meiner Familie.
Deutsch lernte ich als Kind, als wir zwi-
schen 1993 und 1997 in Stuttgart und in
München lebten. MeineWurzeln sind inso-
fern wichtig für mein Schaffen, weil sie
meine einzigen Referenzpunkte sind, wenn
es um Reibungsflächen geht. Diese Rei-
bungsflächen sind beispielsweise der Nati-
onalismus, unter dem ich aufgewachsen
bin, der äußerst korrupte Staat, der seit
Jahrzehnten seine Bürger als Geiseln fest-
hält, aber auch eine vergleichsweise freie
und unbeschwerte Kindheit und Jugend,
die stets konträr zu den wirtschaftlichen so-
wie sozialen Problemen Serbiens standen.

Was gab den Anstoß zum Schreiben?
Dinić: Es war ein Impuls, dem ich nachge-
gangen bin, um ein gewisses Gefühl, das
ich beim zehnten Jahrestag der Bombardie-
rung Serbiens, am 24. März 2009, verspür-
te, auszudrücken. Also tat ich das, was ich
vermeintlich am besten konnte: Ich verla-
gerte meinen unbändigen, zumal nervtö-
tenden Drang, meine Mitmenschen voll zu
labern auf das Papier und fing an, Ge-
schichten zu erfinden und zu erzählen.

Bekannt geworden sind Sie mit Lyrik –
woher stammt Ihr Interesse für diese Gat-
tung?
Dinić: Ich habe ein Faible fürsWort, vor al-
lem das aufrichtigeWort. Die Lyrik ist eine
sehr undankbare Gattung, da sie sehr anfäl-
lig für allerlei Arten von Unsinn ist! Als
Lyriker ist man gezwungen, dieWorte bzw.
den persönlichen Ansatz hinter den Worten
immer wieder zu hinterfragen, da sonst die
wohlfeile, verdichtete Konstruktion droht,
in sich zusammenzubrechen. Das Hand-
werkliche spielt in der Lyrik eine tragende-
re Rolle als in der Prosa, sodass der Um-
gang mit dem Wort viel durchdachter und
aufmerksamer von der Bühne gehen muss.
Kurzum: Ich habe schon immer ein Faible
für Lyrik gehabt, die es wie keine andere

literarische Gattung vermag, mich mehr
mit Fragen statt mit Antworten zu quälen.

Woran arbeiten Sie derzeit?
Dinić: Ich arbeite an der Übersetzung ei-
nes Romans aus dem Serbo-Kroatischen
und einem Gedicht-Zyklus, den ich schon
seit Jahren vor mir herschiebe. In Halle
wird sich der Schwerpunkt meiner Arbeit
auf den zweiten Roman, dessenAnsätze als
Skizze bereits vorhanden sind, verlegen.

Wie wollen Sie sich während des sechsmona-
tigen Stipendiums in der Stadt einbringen?
Dinić: Zunächst einmal gilt es, ein Gefühl
für die Stadt und deren Beschaffenheit zu
bekommen. Die ersten Wochen werden
sich also in ausgedehnten Spaziergängen
und Stadtrundfahrten, Museums- oder
Theaterbesuchen niederschlagen. Der
Kontakt zu lokalen Institutionen, bei-
spielsweise zum Literaturhaus, ist für den
Anfang genauso wichtig wie der Besuch
der lokalen Kneipen, in denen ich ver-
suchen werde, die soziale Komponente in
mein hallesches Leben reinzufahren. Was
mir sehr am Herzen läge, wären Lesungen
an Schulen und anderen Bildungseinrich-
tungen, da es genau diesen meistens an Po-
esie und Literatur fehlt!

Herr Dinić , warum wollten Sie Halles Stadtschreiber werden?
In Wien geborener Schriftsteller will sich seinem zweiten Roman widmen und zu Lesungen einladen
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Bereits beim Betreten der Räume wird augenscheinlich, wer im Mittelpunkt des neuen Teils der Dauerausstellung steht: die Menschen mit ihren Biografien.

E ntdecke Halle! – Das Motto ist auch beim zweiten Teil
der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung Programm.

Sie wird am Freitag, 27. April 2018, im Stadtmuseum
Halle, Große Märkerstraße 10, eröffnet. Damit ist die
Schau zur Geschichte Halles, die 2013 mit dem ersten Teil
gestartet ist, vollständig. Künftig werden in der ehemaligen
Druckerei im Hof des Stadtmuseums auf zwei Etagen mit
jeweils 450 Quadratmetern acht Ausstellungskapitel und
375 Ausstellungsstücke zu sehen sein – von dreidimensio-
nalen Objekten über Fotografien und Drucksachen bis hin
zu Tonaufnahmen. Sie stammen vorrangig aus dem eige-
nen Bestand, dem Stadtarchiv Halle oder Privatsammlun-
gen und wurden von Kuratorin Susanne Feldmann in den
vergangenen Monaten ausgewählt und entsprechend arran-
giert. Für die Ausstellungsgestaltung zeichnet widerum das
hallesche complizen Planungsbüro/Studio Neue Museen
mit Inhaber Andreas Haase verantwortlich.

Bereits beim Betreten der Räume wird augenscheinlich, wer
im Mittelpunkt des neuen Teils der Dauerausstellung steht:
die Menschen mit ihren Biografien. So sind die Ausstel-
lungskapitel „Stadt- und Kirchengemeinde im Spätmittelal-
ter“, „Die politische Gemeinde Halle im 20. Jahrhundert“,
„Kommen und Gehen“, „Halle im Porträt“ und „Wahr-
zeichen von Halle“ hinzugekommen. Damit hebt sich die
Schau deutlich von anderen stadtgeschichtlichen Ausstel-
lungen im Bundesgebiet ab: „Wir greifen erstmals neue
Themen auf. So haben wir im Bereich ,Kommen und Ge-
hen‘ erstmals das Leben der Menschen erforscht, die als
Kinder und Jugendliche von Flucht und Vertreibung aus
Mittel- und Osteuropa betroffen waren – und heute noch in
Halle leben“, sagt Susanne Feldmann.

Es sind allen voran die Geschichte und die Geschichten hin-
ter den Objekten, die neugierig auf die Biografien der Hal-
lenserinnen und Hallenser machen. Sie werden in einem

ausführlichen Ausstellungsbegleiter erläutert. Ebenso wie
die Porträt-Galerie, die eine komplette Wand der Ausstel-
lung füllt. Die Gemälde stammen aus mehr als 400 Jahren.
Sie zeigen bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten
aus der halleschen Stadtgesellschaft. „Die dargestellten
Kinder, Frauen und Männer stehen stellvertretend für die
Gesellschaft von Halle (Saale) in der Vergangenheit und der
Gegenwart. Sie verleihen ihr ein Gesicht. Die Lebensge-
schichte jedes Einzelnen ist ein Beitrag zur Stadtgeschich-
te“, sagt die Leiterin des Stadtmuseums, Jane Unger – und
schließt auch die Besucherinnen und Besucher mit ein.

Zwei Nachbildungen von Figuren des Roten Turms ziehen
die Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung hinein.
Die großzügig und mit expressiven Farben gestalteten
Flächen wurden für jedermann barrierefrei angelegt – für
Kinder, Erwachsene und Menschen mit Beeinträchtigungen
gleichermaßen. Ein Prinzip, dass sich bereits bei der Gestal-
tung des ersten Teils bewährt und das Stadtmuseum Halle
laut Jane Unger zu einem der führenden Museen in diesem
Bereich gemacht hat.

Das Entdecken der Ausstellungsstücke ist wortwörtlich ge-
meint. Mit allen Sinnen können Besucherinnen und Be-
sucher die Ausstellung erkunden. Es gibt Hörstationen,
Geruchsboxen – und auch das Anfassen ist ausdrücklich er-
wünscht. „Jeder kann seinen eigenen Weg durch die Schau
finden, ganz nach den persönlichen Interessen“, sagt Kura-
torin Susanne Feldmann. Wie bereits der erste Ausstel-
lungsteil ist auch der neue Bereich nicht chronologisch auf-
gebaut, sondern in Themeninseln gegliedert. Der Erfolg
dieser Strategie spricht für sich – und die positive Resonanz
spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider. Seit der Er-
öffnung des ersten Teils 2013 haben jährlich rund
15000 Menschen das Stadtmuseum Halle besucht und im
Rahmen der Dauerausstellung die Themenbereiche „Halle
als Siedlung“, „Made in Halle“ sowie „Die Welt in Halle“
erkundet.

Entdecke Halle!
Stadt eröffnet
zweiten Teil der
Dauerausstellung
im Stadtmuseum

n einer ortr t alerie ei t das Stadtmuseum ildnisse on enschen, die in Halle
Saale elebt haben und noch leben ie ortr ts sind im erlau on mehr als
ier ahrhunderten entstanden

ie eiterin des Stadtmuseums, ane n er rechts , und die uratorin Susanne
eldmann stehen inmitten des weiten eils der auerausstellun ntdec e Halle ,

der die Hallenserinnen und Hallenser in den ittel un t stellt
otos homas ie ler

Stadtmuseum Halle
Große Märkerstraße 10
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
Eintritt: Erwachsene vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Viele der Schautafeln können mit den Händen
erkundet werden – und bieten Erläuterungen in

Brailleschrift für Blinde.
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Ehemaliges Durckereigebäude
Mit der Eröffnung des zweiten Teils der Dauerausstellung
wird die Sanierung der zum Stadtmuseum gehörigen ehema-
ligen Druckerei abgeschlossen. Sie wurde in den vergange-
nen zwei Jahren für 1,8 Millionen Euro hergerichtet. In den
ersten beiden Etagen ist die Dauerausstellung untergebracht.
Zudemwurden in demGebäude unter anderem die Restaurie-
rungswerkstatt sowie die Museumspädagogik angesiedelt.
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Kontakt

Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender: Dr. Bodo Meerheim
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2, Zimmer 342–345,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3056,
Telefax: (0345) 221 3060
E-Mail: dielinke-fraktion@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di 10–17 Uhr
Mi, Do: 10–15 Uhr
Fr: 10–14 Uhr

„Unnützer, bürokratischer Müll“ nann-
te es ein CDU-Stadtrat in einer Sitzung
des Hauptausschusses. Nun kann man
sich tatsächlich darüber streiten, wie ein
Ehrenkodex für Stadträtinnen und Stadt-
räte möglichst unkompliziert umsetzbar
ist. Die Verpflichtung kommunaler Man-
datsträger, Transparenz gegen Korrupti-
on und Machtmissbrauch walten zu las-
sen, als „unnützen Müll“ zu bezeichnen,
ist allerdings starker Tobak. Getreu dem
Motto „getroffene Hunde bellen“ könnte
da glatt die Phantasie mit einem durch-
gehen.
Das lassen wir, denn selbstverständ-
lich ist ein CDU-Stadtrat kein getroffe-
ner Hund. Wahrscheinlicher ist, dass ihm

schlichtweg die Sensibilität dafür fehlt,
dass auch die Niederungen der ehren-
amtlichen Kommunalpolitik das Zeug
für allerlei krumme Sachen hergeben.
Dass sich die Stadt nun endlich – nach
14-jähriger Mitgliedschaft bei Transpa-
rancy International – einen Ehrenkodex
gegen Korruption und Amtsmissbrauch
geben will, können wir als Stadtratsfrak-
tion DIE LINKE nur begrüßen. Die Stadt
Halle ist mittlerweile das einzige kom-
munale korporative Mitglied von Trans-
parancy International Deutschland e.V.,
das einen solchen Ehrenkodex noch nicht
hat.
Mit dem Ehrenkodex bekennen sich die
Mitglieder des Stadtrates zu ihrer Ver-

antwortung, das Mandat uneigennützig
und zum Wohle der Stadt Halle auszu-
üben und lehnen Korruption als Miss-
brauch ihrer anvertrauten Stellung zum
persönlichen Nutzen ab.
Das heißt, dass sie kein Geld oder un-
angemessene Geschenke annehmen und
Selbstauskunft zu ihren ausgeübten Be-
rufen, ihren Mitgliedschaften in Kon-
trollgremien, in Organen verselbständig-
ter Aufgabenbereiche der Stadt sowie in
sonstigen privatrechtlichen Unternehmen
und ihren Funktionen in Vereinen oder
vergleichbaren Gremien erteilen. Sie ver-
pflichten sich zudem, nach dem Gesetz
geheime Informationen nicht weiterzu-
geben. Geschäftliche Beziehungen mit

der Stadt oder städtischen Gesellschaf-
ten sind anzuzeigen und bei entsprechen-
den Verträgen ist jegliche Einflussnahme
zum eigenen Vorteil oder dem Angehöri-
ger und Dritter zu unterlassen.
Vertrauen ist gut, Transparenz ist bes-
ser. Es tut auch gar nicht weh, was den
Stadträtinnen und Stadträten mit dem
Ehrenkodex „abverlangt“ wird, weil es
schlichtweg eine Selbstverständlichkeit
sein sollte.
Es gilt, den Ehrenkodex möglichst
schnell und einstimmig zu beschließen.
Ihn als „Müll“ zu bezeichnen oder ihn
weiter unnötig zu verschleppen, schadet
hingegen dem Ansehen von Politik und
ihren Verantwortungsträgern.

Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)

Vertrauen ist gut – Transparenz ist besser

Kontakt

FraktionMitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: TomWolter
V.i.S.d.P.: TomWolter
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2, Zimmer 337,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3071
Telefax: (0345) 221 3073
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.neuesfo-
rum@halle.de
Web: www. fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de
Sprechzeiten:
Mo–Do: 10–17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender: Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2, Zimmer 316,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 30 51
Telefax: (0345) 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
Web:www.spd-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo–Do: 9–12 Uhr, 13–16 Uhr
Fr: 9–12 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Kontakt

CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender: Andreas Scholtyssek
Geschäftsstelle:
Schmeerstraße 1,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3054
Telefax: (0345) 221 3064
E-Mail: cdu.fdp@halle.de
Web: www.cdu-fdp-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi: 08:30 - 16:00 Uhr
Di, Do: 08:30 - 17:00 Uhr
Fr: 08:30 - 14:00 Uhr

Kontakt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende: Dr. Inés Brock
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2, Zimmer 109,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3057
Telefax: (0345) 221 3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Web: www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10–17 Uhr
Mi, Fr: 10–14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Aus den Fraktionen des Stadtrates

Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM

Partizipation als Motor für Quartiersentwicklung
Die Fraktion MitBÜRGER für Halle –
NEUES FORUM setzt sich in erster Li-
nie für die Teilhabe von Bürgerinnen und
Bürgern an der Gestaltung der eigenen
Stadt ein. Die Gestaltungsmöglichkeiten
sind vielfältig, bürgerschaftliches Enga-
gement ist auf unterschiedlichen Ebenen
möglich.
Vor diesem Hintergrund befürwortet un-
sere Fraktion, dass das Thema kreative
Stadtentwicklung als ein zentraler Bau-
stein im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept (ISEK) Halle 2025 verankert
wurde. Die Offenheit gegenüber koope-
rativen Ansätzen in der Quartiers- und
Stadtentwicklung wird im ISEK sogar
als Markenzeichen der Stadt Halle he-

rausgestellt. In diesem Zusammenhang
stehen seit einiger Zeit das Quartier Frei-
imfelde sowie Halle-Neustadt im Fokus.
Mit der „Urbanen Nachbarschaft Freiim-
felde“ und „Zukunftsstadt halle.neu.stadt
2050“ werden hier zwei kreative Stadt-
entwicklungslabore unterstützt.
Der Stadtteil Freiimfelde im halleschen
Osten hat sich in den letzten zehn Jahren
sehr gewandelt. Das über lange Zeit durch
viel Leerstand geprägte Quartier wur-
de im Jahr 2012 zum Experimentierfeld
für Stadtentwicklung von unten. Im Aus-
tausch mit der Bevölkerung und Hausei-
gentümern aktivierte die Freiraumgalerie
diesen Leerstand mittels Interventionen
und Zwischennutzungen. Unter anderem

dienten Häuserfassaden als Leinwand
für großflächige Wandmalereien. Dies
war die Basis für ein nachhaltiges bür-
gerschaftliches Engagement, woraus sich
die Idee für einen Bürgerpark auf einer
rund 6000 Quadratmeter großen Brach-
fläche im Viertel entwickelte. Um die-
ser Vision ein Fundament zu geben, wur-
de unter dem Motto „Mit | Mach | Stadt“
in Kooperation mit den Freiimfelder An-
wohnerinnen und Anwohnern ein Quar-
tierskonzept erstellt. Dieser positive Ent-
wicklungsprozess illustriert das Potenzial
von Nachbarschaftsinitiativen für die Ge-
staltung von urbanen Quartieren.
Auf demWeg zur Zukunftsstadt Deutsch-
lands wurde der kooperative Ansatz der

Quartiersentwicklung in Halle-Neustadt
adaptiert. Wir stellen uns die Frage, was
andere Nachbarschaften in unserer Stadt
von den Erfahrungen in Freiimfelde ler-
nen können. Wie kann stadtweite koope-
rative Quartiersentwicklung gelingen?

Diese und weitere Fragen wollen wir mit
Ihnen und Vertretern aus Praxis, Wissen-
schaft undWohnungswirtschaft diskutie-
ren: MitREDEN am 7. Mai um 18 Uhr
im Stadthaus (Festsaal). Dazu laden wir
Sie herzlich ein. Mit dem Format MitRE-
DEN möchte unsere Fraktion den Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen Ak-
teuren ermöglichen und Impulse in die
Stadt geben.

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

Ehrenkodex: Wichtig für das Vertrauen der Bürger
Mitte Februar hat die Verwaltung dem
Stadtrat den Entwurf eines Ehrenko-
dexes für Mandatsträger zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Der Entwurf geht auf
einen Antrag der Fraktionen zurück,
der bereits im Februar 2011 beschlos-
sen wurde. Wir begrüßen, dass die Ver-
waltung nun endlich nach Aufforderung
durch Tranparency International (TI) ge-
handelt hat.
Die Selbstverpflichtung der Stadträte
durch Annahme eines solchen Kodexes
halten wir für wichtig. Der Kodex stärkt
das Vertrauen in die Arbeit der Stadträte
und damit in die Demokratie. Die Stadt-
räte sind zwar in ihrer Entscheidung frei,
aber dem Gemeinwohl verpflichtet. Das

heißt, ihre Entscheidungen haben sich an
dem Gesamtinteresse der Stadt und nicht
an persönlichen oder Gruppeninteressen
zu orientieren. Der Ehrenkodex knüpft
an diese Verpflichtung an, indem er kon-
kretisiert: „Die Stadträte bekennen sich
zu ihrer Verantwortung, das Mandat un-
eigennützig zum Wohle der Stadt Halle
(Saale) auszuüben.“
Aus diesem Bekenntnis leiten sich meh-
rere Verpflichtungen ab, insbesondere
die, kein Geld oder unangemessene Sach-
geschenke anzunehmen, mit Informatio-
nen vertraulich umzugehen und daraus
keinen Vorteil zu ziehen sowie geschäft-
liche Beziehungen mit der Stadt anzu-
zeigen. Um das zu überwachen, kann

ein Ehrenrat eingerichtet werden. Vieles,
was der Ehrenkodex regelt, ist nicht neu
und wird bereits praktiziert. Trotzdem,
der Ehrenkodex ist wichtig, weil er noch-
mal verdeutlicht, dass die Stadträte sich
selbst freiwillig höhere Verpflichtungen
auferlegen, als es das Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
verlangt.
Damit kein falscher Eindruck entsteht:
Die Einladung als Stadtrat zu einer Ver-
anstaltung erfolgt im Allgemeinen aus
Informationszwecken und ist nicht gleich
als Versuch zur Einflussnahme zu wer-
ten. Aber die Grenzen müssen klar ge-
zogen werden. Es braucht Transparenz
darüber, was Stadträte in Ausübung ih-

rer Funktion von Dritten erhalten. Auch
das sehen die Regelungen des Ehrenko-
dexes vor.
Der Ehrenkodex wird von TI gefordert.
Halle ist seit 2004 Mitglied in dieser Or-
ganisation. TI arbeitet politisch unab-
hängig an einer effektiven und nachhal-
tigen Bekämpfung und Eindämmung der
Korruption und steht für Integrität und
Transparenz der Mitgliedsinstitutionen.
Aus unserer Sicht kann ein Ehrenkodex
schnellstmöglich verabschiedet werden,
auch wenn es an einigen Stellen noch et-
was schärferer Formulierungen bedarf.
Schade ist nur, dass die Verwaltung erst
nach Aufforderung durch TI tätig gewor-
den ist.

CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale)

Benötigt Halle wirklich Ortschaftsräte?
Seit einiger Zeit wird im politischen
Raum über die Einführung von Ort-
schaftsräten oder Stadtteilräten disku-
tiert, wie es die LINKE und der Ober-
bürgermeister vorschlagen. Diese sollen
unterhalb der Ebene des Stadtrates stadt-
teilbezogene Angelegenheiten bearbeiten
und diese in die Stadtpolitik einbringen.
Zweifellos ein guter Ansatz, aber in Hal-
le auch praktikabel und notwendig?
Das Instrument der Ortschaftsräte wur-
de in die Kommunalverfassung des Lan-
des im Zuge der Gemeindegebietsreform
um das Jahr 2010 aufgenommen. Damals
wurden aus über 1.000 Städten und Ge-
meinden reichlich 200. Um in den ein-
gemeindeten, ehemals selbständigen

Ortschaften das Zusammenwachsen zu
flankieren, wurden dort Ortschaftsräte
gebildet.
Die Situation in Halle ist gänzlich an-
ders. Seit 1952 gab es in Halle keine Ein-
gemeindungen mehr. In den nun fast
66 Jahren sind die Stadtteile – oft auch
räumlich – zusammengewachsen und es
hat sich eine gemeinsame Identität her-
ausgebildet.
Nun wieder gesonderte Ortschaftsrä-
te einzuführen ist nach unserer Über-
zeugung kein Fortschritt. Die Ent-
scheidungsbefugnisse eines solchen
Gremiums wären gesetzlich begrenzt,
der Aufwand aber enorm. Die Befürwor-
ter trafen bislang leider keine Aussagen

zu Anzahl und Kosten der Ortschafts-
räte. In Halle bestehen laut Beschluss
des Stadtrates 55 Stadtteile oder Gebiete
mit eigenen Bezeichnungen. Für alle ge-
sonderte Gremien zu bilden, ist schlicht
nicht machbar. Werden größere Bereiche
gebildet, besteht schnell die Gefahr ei-
ner Überdehnung, womit dem Anliegen
nicht gedient ist.
Abgesehen von dem Aufwand und der
Notwendigkeit zur Einstellung neuer
Mitarbeiter in der Stadtverwaltung zur
Betreuung dieser Ortschaftsräte würden
Entscheidungsprozesse in der Stadt wei-
ter verlängert. Oftmals wird von Bürgern
wie Investoren bereits heute beklagt,
dass Entscheidungen in Halle zu lange

dauern. Daher sollte es das gemeinsame
Ziel von Stadtrat und Verwaltung sein,
Prozesse zu beschleunigen anstatt neue
Schleifen einzubauen.
Nicht selten werden in der Stadt für be-
stimmte Sachverhalte auch Bürgerini-
tiativen gegründet, die ohne Formali-
en wie Ladungsfristen, Tagesordnungen,
Sitzungstage etc. deutlich flexibler und
durchsetzungsfähiger sind. Der Stadt-
rat vertritt die Interessen der gesamten
Stadt und alle Ratsfraktionen nehmen
Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern
gern auf. Die Mitglieder der CDU/FDP-
Fraktion leben und arbeiten im gesam-
ten Stadtgebiet verteilt. Sprechen Sie uns
einfach an!

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hektik am Riebeckplatz
Erfreulicherweise gibt es am Riebeck-
platz seit einiger Zeit Bewegung: die
HWG mbH baut ein Wohnhaus an der
Leipziger Straße, das Bauunternehmen
Papenburg AG ein Hotel. In der angren-
zenden Franckestraße finden mehrere
Gebäudesanierungen statt. Auch zum erst
2006 neu errichteten Rondell, das aktuell
eher trist und leblos wirkt, gab es einen
Ideenwettbewerb, zu dessen Wiederbele-
bung. Und nun stehen – so die Verwal-
tungsspitze in mehreren Verlautbarun-
gen – auch die Investoren Schlange, um
am Riebeckplatz zu bauen.
Man könnte also meinen, dass alles auf
dem richtigen Weg sei: der Stadtrat hat
ein Leitbild verabschiedet, das die städte-

bauliche Ordnung festlegt, in die sich die
Investitionen einzufügen haben. Aus die-
sem Leitbild soll – so die Verabredung –
ein Rahmenplan (inklusive einer Lösung
für die fußläufige Erreichbarkeit der ein-
zelnen Quadranten) erarbeitet werden,
der wiederum die Grundlage für konkre-
te Bebauungspläne ist.
Die Aufgabenstellung ist also klar formu-
liert und die Bearbeitung auf dem Weg.
An dessen Ende könnte und sollte ein
städtebauliches Gesamtwerk entstehen,
was der Größe und Bedeutung des Plat-
zes angemessen ist, das sogar Modell-
charakter haben kann.
Themen wie Elektromobilität, begrünte
Fassaden und Dächer, dezentrale Ener-

gieerzeugung mit Photovoltaik oder ver-
tikalenWindkraftanlagen und ein sparsa-
mer Umgang mit Wasser könnten diesen
zukunftsweisenden Charakter des Pro-
jektes unterstreichen. Sie sollten daher
auch in Bebauungsplänen verankert wer-
den.
Machen wir es uns vor diesem Hinter-
grund nicht zu einfach, wenn wir Flächen
am Riebeckplatz an den am schnellsten
bietenden Investor verkaufen? Ohne Kon-
zepte weiterzuentwickeln? Kann der Bau
beliebiger steinerner Kästen eine nach-
haltige Belebung des Platzes bewirken?
Wir glauben an die Zukunftsfähigkeit des
Platzes und dass er mehr verdient hat, als
all das, was bisher an Visualisierungen

geboten wurde. Es sollte selbstverständ-
lich sein, gesetzte Rahmenbedingungen
einzuhalten. Bisherige Pläne, wie der im
Bau befindliche Hotelneubau, weichen
bereits vom Leitbild ab.
Wir glauben, dass sich Investoren für eine
anspruchsvolle Bebauung und attraktive
Projekte gewinnen lassen.
Ein hoher Anspruch an Investitionen,
macht den Platz für nachhaltige Ideen in-
teressant.
Deshalb sollten wir mit konzertierter Pla-
nung, Bedacht und Weitsicht Planungs-
sicherheit in Form von anspruchsvol-
len Bebauungsplänen schaffen. „Schnell,
schnell!“ kann hier nur zu ungenügenden
Ergebnissen führen.
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Tagesordnung der 42. Sitzung des Stadtrates
am 25. April 2018 + + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Am Mittwoch, 25. April 2018, um
14 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), die
42. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Stadtrates statt.

E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e

Zugelassen sind vorrangig Fragen, die
die Tagesordnung betreffen und Fragen
von kommunalem Interesse. Die Ein-
wohnerfragestunde findet außerhalb der
Tagesordnung der Stadtratssitzung statt
und beginnt 14 Uhr. Sie dauert längs-
tens eine Stunde. Mit der Tagesordnung
wird früher begonnen, falls der Zeit-
raum einer Stunde nicht ausgeschöpft
wird. Die Einwohner werden gebeten,
ihre Fragestellung unter Angabe des
Namens und der Anschrift zu Beginn
und während der Einwohnerfragestun-
de beim Vorsitzenden des Stadtrates
einzureichen. Das Team Ratsangele-
genheiten hält zu diesem Zweck Formu-
lare bereit.

Tagesordnung - öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift

vom 28. März 2018
4 Bekanntgabe der in nicht öffentli-

cher Sitzung gefassten Beschlüsse
5 Bericht des Oberbürgermeisters
6 Aussprache zum Bericht des Ober-

bürgermeisters
7 Beschlussvorlagen
7.1 Ehrenkodex des Stadtrates der Stadt

Halle (Saale),
Vorlage: VI/2018/03830

7.2 Änderung der Geschäftsordnung für
den Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
und seine Ausschüsse,
Vorlage: VI/2018/03737

7.3 Zweite Satzung zur Änderung der
Satzung über die Entschädigung
ehrenamtlicher Bürgerinnen und
Bürger (Entschädigungssatzung),
Vorlage: VI/2018/03971

7.4 Absichtserklärung zur Gründung
einer interkommunalen Arbeitsge-
meinschaft zur Vorbereitung einer
regionalpolitischen Entscheidung
zum Projekt „Saale-Elster-Kanal“,
Vorlage: VI/2018/03739

7.5 Änderung der Richtlinie für die Ge-
währung von Zuschüssen zur För-
derung von städtepartnerschaftli-
chen Beziehungen der Stadt Halle
(Saale),
Vorlage: VI/2018/03932

7.6 Bebauungsplan Nr. 32.3 Heide-Süd,
3. Änderung - Abwägungsbeschlus,s
Vorlage: VI/2017/03605

7.7 Bebauungsplan Nr. 32.3 Heide-Süd,
3. Änderung - Satzungsbeschluss,
Vorlage: VI/2017/03606

7.8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 154 „Einkaufszentrum Vogel-
weide“ - Abwägungsbeschluss,
Vorlage: VI/2018/03775

7.9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 154 „Einkaufszentrum Vogel-
weide“ - Satzungsbeschluss,
Vorlage: VI/2018/03776

7.10 Änderung der „Satzung zum Aus-
gleich ermäßigter Ausbildungstarife
im Ausbildungsverkehr in der Stadt
Halle (Saale) - Ausgleichssatzung
(AusglS)“,
Vorlage: VI/2017/03695

7.11 Baubeschluss - Sanierung Dach
und Fassade Peißnitzhaus, Peißnit-
zinsel 4 in 06108 Halle (Saale) über
das Förderprogramm „Soziale Stadt
Fördergebiet Halle-Neustadt",
Vorlage: VI/2017/03559

7.12 Baubeschluss für Ausweichschu-
le / neue weiterführende Schule am
Standort Holzplatz,
Vorlage: VI/2018/03977

7.13 Baubeschluss - Allgemeine und
energetische Sanierung Grundschu-
le „Albrecht Dürer", Albrecht-Dü-
rer-Straße 8, 06114 Halle (Saale) un-
ter dem Vorbehalt der Bewilligung
von Fördermitteln im Zuge des Pro-
gramms STARK III plus EFRE,
Vorlage: VI/2017/03523

7.13.1 Änderungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Beschlussvorlage „Baubeschluss
- Allgemeine und energetische
Sanierung Grundschule „Alb-
recht Dürer", Albrecht-Dürer-Stra-
ße 8, 06114 Halle (Saale) unter
dem Vorbehalt der Bewilligung
von Fördermitteln im Zuge des Pro-
gramms STARK III plus EFRE";
VI/2017/03523,
Vorlage: VI/2018/03943

7.14 Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung des
Sports in der Stadt Halle (Saale) –
(Sportförderrichtlinie),
Vorlage: VI/2016/02463

7.14.1 Änderungsantrag der CDU/FDP-
Fraktion Halle (Saale) zur Sportför-
derrichtlinie der Stadt Halle (Saale)
- VI/2016/02463 - Übernahme der
Empfehlungen des SSB Halle e.V.
(SSB),
Vorlage: VI/2017/02793

7.14.2 Änderungsantrag der SPD-Frak-
tion Stadt Halle (Saale) zur Be-
schlussvorlage Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung des Sports in der Stadt
Halle (Saale) – (Sportförderrichtli-
nie),
Vorlage: VI/2017/03405

7.15 Richtlinie zum Verfahren der Ver-
gabe sowie Unterhaltung und Pflege
von Ehrengrabstätten auf den kom-
munalen Friedhöfen der Stadt Hal-
le (Saale),
Vorlage: VI/2017/03653

7.15.1 Änderungsantrag der SPD-Frak-
tion und CDU/FDP-Stadtratsfrakti-
on zur Richtlinie zum Verfahren der
Vergabe sowie Unterhaltung und
Pflege von Ehrengrabstätten (Vorla-
gen-Nummer: VI/2017/03653),
Vorlage: VI/2018/03912

7.16 2. Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Kos-
tenbeiträgen für die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen in der
Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2016/02672

7.16.1 Änderungsantrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Beschlussvorlage „2. Satzung zur
Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Kostenbeiträgen für die
Benutzung der Kindertageseinrich-
tungen in der Stadt Halle (Saale)",
Vorlage: VI/2016/02672,
Vorlage: VI/2017/03591

7.16.1.1 Änderungsantrag der SPD-
Fraktion zum Änderungsantrag der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Beschlussvorlage mit der
Vorlagen-Nummer VI/2016/02672,
Vorlage: VI/2017/03668

7.16.2 Änderungsantrag der CDU/FDP-
Fraktion zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Kostenbei-
trägen für die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtungen in der Stadt
Halle (Saale),
Vorlage: VI/2017/03667

7.17 Neufassung der Satzung über den
Besuch von Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2017/02829

7.17.1 Änderungsantrag der Fraktion
MitBÜRGER für Halle – NEUES
FORUM zur Neufassung der Sat-
zung über den Besuch von Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Halle
(Saale),
Vorlage: VI/2018/03840

7.18 Umsetzung Projekt „Örtliches Teil
habemanagement",

Vorlage: VI/2018/03921
8 Wiedervorlage
8.1 Antrag der CDU/FDP-Fraktion zu

- Zehn Jahre „Nationale Akademie
der Wissenschaft“ in Halle - Würdi-
gung durch die Stadt -,
Vorlage: VI/2018/03792

8.2 Antrag der Fraktion DIE LINKE
im Stadtrat Halle (Saale) zur Errich-
tung des zukünftigen Verwaltungss-
tandortes in Halle-Neustadt,
Vorlage: VI/2017/03452

8.3 Antrag der Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat Halle (Saale) - „Bibliothek-
sausweis in die Schultüte",
Vorlage: VI/2018/03723

8.4 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Hal-
le (Saale) und der CDU/FDP-Stadt-
ratsfraktion Halle (Saale) zur Neu-
fassung der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung des Sports in der Stadt
Halle (Saale) – (Sportförderrichtli-
nie),
Vorlage: VI/2018/03852

8.4.1 Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum
Antrag der SPD-Fraktion Stadt Hal-
le (Saale) und der CDU/FDP-Stadt-
ratsfraktion Halle (Saale) zur Neu-
fassung der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung des Sports in der Stadt
Halle (Saale) - (Sportförderrichtli-
nie); VI/2018/03852,
Vorlage: VI/2018/03906

8.5 Antrag der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zur Erarbeitung einer
Richtlinie zur Förderung des Tier-
schutzes,
Vorlage: VI/2017/03649

8.6 Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Flächen am
Sandanger als öffentliche Bolzplät-
ze erhalten,
Vorlage: VI/2015/01188

8.7 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Erstellung eines
Tourismuskonzeptes für die Stadt
Halle,
Vorlage: VI/2018/03719

8.8 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Instandsetzung
von Fuß- und Radwegen,
Vorlage: VI/2018/03722

8.9 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zum Pestizidver-
zicht auf verpachteten Flächen der
Stadt,
Vorlage: VI/2018/03731

8.10 Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zur Unterstüt-
zung der Schulgartenarbeit,
Vorlage: VI/2018/03809

8.11 Antrag der Fraktionen BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE
LINKE zur Ausgestaltung des Hal-
le-Passes A,
Vorlage: VI/2018/03855

8.11.1 Änderungsantrag der CDU/FDP-
Fraktion zumAntrag der Fraktionen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD
und DIE LINKE zur Ausgestaltung
des Halle-Passes A VI/2018/03855,
Vorlage: VI/2018/03909

8.12 Antrag der Fraktion MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM zur
Organisation des Ordnungsdienstes,
Vorlage: VI/2018/03801

8.13 Antrag der Stadträt*innen Dr. Re-
gina Schöps und Yvonne Winkler
(MitBÜRGER für Halle – NEUES
FORUM), Marko Rupsch (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN), Dr. Det-
lef Wend (SPD), Anja Krimmling-
Schoeffler (DIE LINKE) und Ulrich
Peinhardt (CDU/FDP) zur Verbes-
serung des Schutzes der Bevölke-
rung vor kommunikationsinduzierter
elektromagnetischer Strahlung,
Vorlage: VI/2018/03718

9 Anträge von Fraktionen und Stadt-
räten

9.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zur Partizipation
der Schulgremien bei Sanierungs-
vorhaben an städtischen Schulen,
Vorlage: VI/2018/03963

9.2 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu den Projekten
Sandangerbrücke und Slipanlage
Elisabethsaale,
Vorlage: VI/2018/03964

9.3 Antrag der Stadträte Helmut-Ernst
Kaßner und Markus Klätte zur Bar-
rierefreiheit nach Arbeiten im öf-
fentlichen Raum,
Vorlage: VI/2018/03966

10 schriftliche Anfragen von Fraktio-
nen und Stadträten

10.1 Anfrage der CDU/FDP-Fraktion
zu den Auswirkungen der Pflege-
kostensteigerungen auf den städti-
schen Haushalt,
Vorlage: VI/2018/03946

10.2 Anfrage des Stadtrates Gernot
Töpper (CDU/FDP-Fraktion) zum
Fuß-/Radweg von Nietleben nach
Dölau,
Vorlage: VI/2018/03956

10.3 Anfrage des Stadtrates Gernot
Töpper (CDU/FDP-Fraktion) zu
verkehrsberuhigenden Maßnahmen
in der Radeweller Straße,
Vorlage: VI/2018/03957

10.4 Anfrage des Stadtrates Dirk Gern-
hardt (Fraktion DIE LINKE) zur
Präsenz der Bundeswehr in der
Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2018/03948

10.5 Anfrage des Stadtrates Dirk Gern-
hardt (Fraktion DIE LINKE) zu
Strom- und Gassperren in Halle
2017,
Vorlage: VI/2018/03953

10.6 Anfrage des Stadtrates Dirk Gern-
hardt (Fraktion DIE LINKE) zur
Umsetzung des Parkraumkonzeptes
Paulus- und Medizinerviertel,
Vorlage: VI/2018/03960

10.7 Anfrage des Stadtrates Dirk Gern-
hardt (Fraktion DIE LINKE) zur
Umsetzung eines Kombitickets für
kulturelle und sportliche Veranstal-
tungen,
Vorlage: VI/2018/03961

10.8 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zu befristeten Arbeits-
verhältnissen in der Stadtverwal-
tung und in städtischen Unterneh-
men,
Vorlage: VI/2018/03889

10.9 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zur Stadtbibliothek,
Vorlage: VI/2018/03950

10.10 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zu Eingliederungs-
maßnahmen nach § 35a SGB VIII/
KJHG,
Vorlage: VI/2018/03951

10.11 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zu einer Lichtsignal-
anlage/einem Fußgängerüberweg an
der Kreuzung Torstraße/V. Vereins-
straße/Zwingerstraße,
Vorlage: VI/2018/03952

10.12 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zur Vergabe von Krip-
pen- und Kindergartenplätzen des
Eigenbetriebs Kindertagesstätten,
Vorlage: VI/2018/03954

10.13 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/
DIE GRÜNEN zur Hebammenver-
sorgung im Wochenbett in Halle,
Vorlage: VI/2018/03949

10.14 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zum Masterplan
für nachhaltige Mobilität,
Vorlage: VI/2018/03958

10.15 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zum Stand der
Erarbeitung einer Schulhofkonzep-
tion,
Vorlage: VI/2018/03959

10.16 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN zu öffentlichen
Toiletten im Bereich von Spielplät-
zen,

Vorlage: VI/2018/03962
10.17 Anfrage der Stadträte Helmut-

Ernst Kaßner und Markus Klät-
te zur Barrierefreiheit von Straßen,
Gehwegen und Plätzen im Stadtge-
biet,
Vorlage: VI/2018/03965

10.18 Anfrage der Stadträte Helmut-
Ernst Kaßner und Markus Klät-
te zum Stadtbahnprogramm Halle,
Merseburger Straße Mitte - Varian-
tenbeschluss,
Vorlage: VI/2018/03967

11 Mitteilungen
12 mündliche Anfragen von Stadträten
13 Anregungen
13.1 Anregung des Stadtrates Dirk

Gernhardt (Fraktion DIE LINKE)
- Tool zur Bestimmung der Kosten
des PKW- und LKW-Verkehrs nut-
zen,
Vorlage: VI/2018/03955

14 Anträge auf Akteneinsicht

Tagesordnung - nicht öffentlicher Teil

1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift

vom 28.03.2018
3 Bericht des Oberbürgermeisters
4 Aussprache zum Bericht des Ober-

bürgermeisters
5 Beschlussvorlagen
5.1 Vergleich in der Grundstücksange-

legenheit Leipziger Straße 18,
Vorlage: VI/2018/03937

5.2 Verkauf kommunaler Grundstücke,
Vorlage: VI/2018/03911

5.3 Vergabebeschluss: FB 61-P-EU-
2017-02 -StadtHalle (Saale) -Fuß-/Rad-
wegSalzmünder Straße - Heidestra-
ße - Planungsleistungen,
Vorlage: VI/2018/03862

6 Wiedervorlage
7 Anträge von Fraktionen und Stadt-

räten
8 schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
9 Mitteilungen
10 mündliche Anfragen von Stadträten
11 Anregungen

Hendrik Lange
Vorsitzender des Stadtrates

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

TERMINE IN DER
STADTVERWALTUNG
IM INTERNET
VEREINBAREN

Mit diesem „QR-Code“ gelangen
Sie auf die Internetseite der
Stadt Halle: www.halle.de.

Hier können Sie Ihren nächsten
Termin online vereinbaren.
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Gnadenhochzeit
Auf 70 gemeinsame Lebensjahre blicken
zurück am 21.4. Rosemarie und Dieter
Müller.

Eiserne Hochzeit
65 Jahre verheiratet sind am 18.4. Erna
und Franz Beck sowie Johanna und Dieter
Rosenbaum, am 25.4. Margarete und Ger-
hard Korinth sowie am 2.5. Marianne und
Horst Domke.

Diamantene Hochzeit
Auf 60 Jahre Ehe blicken zurück am 19.4.
Waltraut und Manfred Rümmler, am 25.4.
Regina und Helmut Günther, am 26.4. Ma-
rianne und Hans Koschitzky, am 27.4. Li-
lia und Michail Michailow, am 3.5. Ruth
und Peter Max, Elvira und Wolfgang Bar-
tels, Edith und Günther Schulze sowie Jut-
ta und Heinz Gäbelein.

Goldene Hochzeit
50 Jahre verheiratet sind am 19.4. Gisela
und Gerhard Klötzke, Ilona und Ernst-Jo-
achim Tölle, Roswitha und Peter Lehm so-
wie Monika und Johannes Killmann, am
20.4. Ingeburg und Siegbert Bauer, Heide-
marie und Wolfgang Grube sowie Sonn-
hild und Lutz Gründler, am 26.4. Ingrid
und Gerhard Schade, Fira Kotlyar und Pe-
tro Zilbershteyn, Rosemarie und Ottmar
Herrmann, Gerta und Ulrich Wehner so-
wie Annelie und Günter Wendler, am 27.4.
Helga und Norbert Habel, Margot und
Hans-Jürgen Schuster, Brigitte und Wer-
ner Trepte, Marion und Detlef Nitschke,
Sigrid und Hans-Tilo Schubert, Ingrid und
Dr. Otto Miersch, Birgitte und Rolf Tur-
ner sowie Elvira und Peter Wanzek, am
3.5. Rosmarie und Wilfried Eckerkunst,
Brigitte und Klaus-Jürgen Ziebell, Jutta
und Helmer Naujoks, Eva und Hans-Jörg
Schreier, Monika und Helmut Giermann
sowie Margit und Hans-Rüdiger Jahnke.

Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Die Stadt gratuliert

Bekanntmachung
Öffentliche Auslegung von Planunterlagen zur Durchführung des Anhörungsverfahrens für das
Verkehrsbauvorhaben 8.1/8.2, Dessauer Straße und Verknüpfungspunkt Frohe Zukunft
Beschreibung der Maßnahme
Die SWH.HAVAG hat für das oben an-
gegebene Bauvorhaben die Durchfüh-
rung eines Planfeststellungsverfahrens
nach §§ 28 ff. Personenbeförderungsge-
setz (PBefG) und § 73 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) beantragt.

Der Ausbauabschnitt beginnt nördlich
des Knotens Dessauer Straße / Landrain
und beinhaltet im Wesentlichen eine Ver-
schiebung der Gleisachsen in westliche
Richtung, die Verlegung der stadtauswär-
tigen Fahrbahn in Richtung der vorhan-
denen Wohnbebauung sowie die Umge-
staltung des Verknüpfungspunktes Frohe
Zukunft.

Durch die nunmehr in Mittellage befind-
liche Gleistrasse und Haltestellen, die als
Inselbahnsteige ausgebildet und über si-
chere, zum Teil signalisierte Querungs-
stellen an das umliegende Wegenetz an-
gebunden werden, sowie dem daraus
folgenden regelkonformen Ausbau von
Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Pkw-
Stellplätze) sind dauerhafte Eingriffe in
das Grundeigentum Dritter sowie vorü-
bergehende Flächeninanspruchnahmen
während der Bauzeit zur Realisierung von
Anpassungen an Zufahrten und Grund-
stückseinfriedungen notwendig.

Die naturschutzfachlichen Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen erfolgen im direk-
ten Bereich der Eingriffe bzw. im Rahmen
der Komplexmaßnahme Gleisschleife Süd-
stadt.
Der Plan für das eingangs bezeichnete
Bauvorhaben (Zeichnungen und Erläute-
rungen, Stand 07.08.2017) sowie die ent-
scheidungserheblichen Unterlagen über die
Umweltauswirkungen, bestehend aus: einem
Landschaftspflegerischen Begleitplan mit ei-
nem Textteil, Lageplänen der landschafts-
pflegerischen Maßnahmen und Maßnah-
menblättern, einem Artenschutzfachbeitrag,
einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls zur Feststellung der UVP-Pflicht sowie
der immissionstechnischen (schalltechni-
scher Bericht und Berechnungen) und was-
sertechnischen Untersuchung liegt

- im Fachbereich Planen im Technischen
Rathaus der Stadt Halle (Saale), Hanse-
ring 15, im 5. Obergeschoss

- vom 25.04.2018 bis 24.05.2018 amMon-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 8 –
17 Uhr, am Dienstag von 8 – 18 Uhr und
am Freitag von 8 – 15 Uhr zur allgemei-
nen Einsichtnahme aus.

Die Einsichtnahme in die Bekanntma-
chung sowie die Planunterlagen ist in dieser
Zeit über das Internet-Portal der Stadt Hal-
le (Saale), unter: www.planfeststellungsver-
fahren.halle.de möglich.

1. Jeder, dessen Belange durch das Bau
vorhaben berührt werden, kann bis
spätestens zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist, das ist bis zum
07.06.2018, bei der Anhörungsbehörde
Stadtverwaltung Halle, hier Fachbereich
Planen,Abt. Städtebauförderung u. –recht,
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale) Äuße-
rungen und Einwendungen schriftlich
oder zur Niederschrift, nicht aber elekt-
ronisch, erheben. Die Einwendung muss
den geltend gemachten Belang und das
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen
lassen.

Vereinigungen, die auf Grund einer Aner-
kennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach § 74
VwVfG einzulegen, können nach § 73
Abs. 4 Satz 5 VwVfG innerhalb der Aus-
legungs- und Einwendungsfrist Stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben. Nach Ab-
lauf dieser Einwendungsfrist eingehende
Einwendungen und Stellungnahmen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen, sind ausgeschlossen
(§ 73 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwVfG).

Bei Einwendungen, die von mehr als 50
Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder
mit einer Unterschrift versehenen Seite
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen. Andernfalls kön-

nen diese Einwendungen unberücksich-
tigt bleiben.

2. Die Anhörungsbehörde kann auf eine
Erörterung verzichten (§ 29 Abs. 1a Nr.
5 PBefG). Findet ein Erörterungstermin
statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht
werden. Diejenigen, die rechtzeitig Ein-
wendungen erhoben haben bzw. bei
gleichförmigen Einwendungen der Ver-
treter, werden von dem Termin geson-
dert benachrichtigt (§ 1 Abs. 1 VwVfG
LSA i. V. m. § 17 VwVfG). Sind mehr
als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden. Bei
Ausbleiben eines Beteiligten in dem Er-
örterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden.

3. Durch Einsichtnahme in die Planun-
terlagen, Erhebung von Einwendun-
gen und Stellungnahmen, Teilnahme
am Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehende Kosten werden
nicht erstattet.

4. Entschädigungsansprüche, soweit über
sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden ist, werden
nicht in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Entschädi-
gungsverfahren behandelt.

5. Über die Einwendungen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch
die Planfeststellungsbehörde, Stadt Hal-
le (Saale), entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen
vorzunehmen sind.

6. Die ausgelegten Planunterlagen enthal-
ten die nach § 16 Abs. 3 UVPG notwen-
digen Angaben. Die Nummern 1, 2, 3
und 5 gelten für die Anhörung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkun-
gen des Bauvorhabens nach § 18 Abs.
1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entsprechend.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes
tritt die Veränderungssperre nach § 28a
Abs. 1 PBefG in Kraft. Darüber hin-
aus steht ab diesem Zeitpunkt der Vor-
habenträgerin ein Vorkaufsrecht an den
vom Plan betroffenen Flächen zu
(§ 28a Abs. 3 PBefG).

Halle, 3. April 2018

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Veränderte Mülltonnen-
Entsorgungstermine
Am Feiertag Dienstag, 1. Mai 2018, wer-
den keine Mülltonnen geleert. Deswegen
entsorgt die Hallesche Wasser und Stadt-
wirtschaft GmbH (HWS) die Abfallbehäl-
ter danach. Bürger, deren Entsorgungster-
min auf den Tag der Arbeit, 1. Mai 2018,
fallen würde, werden gebeten, ihre Tonnen
amMittwoch, 2. Mai 2018, und am Don-
nerstag, 3. Mai 2018, vor die Tür zu stel-
len, damit die Hallesche Wasser und Stadt-
wirtschaft GmbH (HWS) die Wert- und
Reststoffe fachgerecht entsorgen kann.
Die Leerung der Abfallbehälter erfolgt
grundsätzlich in der Zeit von 6 bis 21 Uhr.
Alle weiteren Feiertags-Entsorgungstermi-
ne für das Jahr 2018 stehen im Internet un-
terwww.hws-halle.de bereit.

Büschdorf feiert
Stadtteilfest
Zum Stadtteilfest in Büschdorf lädt die
Stadt Halle (Saale) in Kooperation mit
dem Verein der Freunde der Grundschu-
le Büschdorf e.V. und der Freiwilligen
Feuerwehr Büschdorf am Freitag, 1. Juni
2018, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag,
2. Juni 2018, von 11 bis 22 Uhr ein. Das
Fest bietet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die Familie mit Mittelalter-
markt, Hüpfburg, Kindereisenbahn und
GP Kinderbaustelle. Die Veranstaltung
findet auf dem Gelände der Grundschu-
le Büschdorf und des Hortes sowie dem
benachbarten Grundstück an der Delitz-
scher Straße statt. Mit dem Fest feiert der
Stadtteil den 790. Jahrestag seiner Nen-
nung. Um das Leben in Büschdorf von
der Entstehung bis heute zu veranschauli-
chen, ist eine Fotoausstellung geplant. Die
Stadt ruft alle (auch ehemalige) Büschdor-
ferInnen auf, in ihren Archiven nach Fo-
tomotiven oder Zeitzeugnissen von Bü-
schdorf zu suchen und diese für eine
Ausstellung bereitzustellen. Die Bilder kön-
nen im Quartierbüro Ost, Freiimfelder Stra-
ße 103, immer freitags im Zeitraum von
9 bis 12 Uhr abgegeben werden werden.
Dort werden die Bilder digital erfasst und
können wieder mitgenommen werden.

Bienen schwärmen aus
Die Schwarmsaison der Honigbienen
hat begonnen. Um die Tiere fachge-
recht einfangen zu lassen, sollte eine
der folgenden Institutionen informiert
werden:
• Imkerverein Halle,
Telefon: 0170 660 03 75

• Untere Naturschutzbehörde der Stadt
Halle (Saale),
Telefon: 0345 221 46 90

• Feuerwehr, Telefon: 0345 221 50 00
Informationen und Beratung zu
Wespen, Hornissen, Bienen und
Hummeln erhalten die Bürger
telefonisch unter 0345 221 4444
vom Fachbereich Umwelt.

www.klein-immo-halle.de Mühlweg 14
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Wegen Brückentagen:
Keine Sprechzeiten bei
der Abteilung Steuern
Am Montag, 30. April 2018 sowie am
Freitag, 11. Mai 2018 führt die Abtei-
lung Steuern der Stadt Halle (Saale) kei-
ne Sprechzeiten durch. Aufgrund der
Brückentage zum 1. Mai und zu Christi
Himmelfahrt bleibt die Abteilung an bei-
den Tagen geschlossen.

Ausschuss für
Stadtentwicklung

Am Donnerstag, dem 26. April 2018, um
16.30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwicklung statt.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2018
4. Diskussionsbeiträge
4.1. Fortschreibung des Einzelhandelskon-

zeptes (Stand der Bearbeitung sowie die
Ergebnisse der Bestandsanalysen)

4.2.Zukunftsstadt halle.neu.stadt 2050 –
Kernergebnisse aus der 2. Wettbewerb-
sphase des Projekt

5. Beschlussvorlagen
5.1. Wohnungspolitisches Konzept 2018 der

Stadt Halle (Saale),
Vorlage: VI/2018/03767

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2018
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Anja Krimmling-Schoeffler
Ausschussvorsitzende

i.V. Dr. Judith Marquardt
Uwe Stäglin

Beigeordneter

Jugendhilfeausschuss

Am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Jugendhilfeausschusses statt.

Einwohnerfragestunde
Kinder- und Jugendsprechstunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. GenehmigungderNiederschrift 08.03.2018
3.2. GenehmigungderNiederschrift 05.04.2018
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zum Einsatz von
Schulgesundheitsfachkräften,
Vorlage: VI/2018/03883

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

8. Mitteilungen
8.1. Bericht Famico „Familien stärken –

Perspektiven eröffnen“
8.2.Bericht Schulsozialarbeit/ Netzwerk-

stelle „Schulerfolg für Halle“
8.3.Entwicklung Unterhaltsvorschuss nach

Gesetzesänderung in 2017
9. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1. GenehmigungderNiederschrift 08.03.2018
2.2. GenehmigungderNiederschrift 05.04.2018

3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Dr. Detlef Wend
Ausschussvorsitzender

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Halle

(Saale) auf der Website www.buergerinfo.hal-

le.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-Doku-

mente vor.

Die Einwohnerfragestunde findet außerhalb

der Tagesordnung zu Beginn der Ausschüsse

statt. Sie dauert längstens eine Stunde. Mit

der Tagesordnung wird früher begonnen, falls

der Zeitraum einer Stunde nicht ausgeschöpft

wird. Die Einwohnerinnen und Einwohner

werden gebeten, ihre Fragestellung unter An-

gabe des Namens und der Anschrift zu Beginn

und während der Einwohnerfragestunde bei

den Vorsitzenden der Ausschüsse einzurei-

chen. Das Team Ratsangelegenheiten hält zu

diesem Zweck Formulare bereit.

Ausstellung
„Stolpersteine" im
Ratshof
Der hallesche Künstler Dirk Braungardt
präsentiert unter dem Titel „Stolperstei-
ne“ vom 27. April bis 28. Mai 2018 eine
Auswahl seiner Materialcollagen in der
2. Etage des Ratshofes. Mit seinen Colla-
gen möchte der Künstler an vergangene
Ereignisse erinnern und sie dem Betrach-
ter wieder ins Gedächtnis bringen. Dirk
Braungardt stellt es dem Betrachter dabei
jedoch frei, sich seine eigene Meinung zu
bilden. Bislang waren Braungardts Colla-
gen hauptsächlich im Norden des Landes
zu sehen. Mittlerweile hängen Arbeiten
von ihm in Flensburg, Schleswig-Hol-
stein, Berlin, Kassel, Gießen, Leipzig,
Norwegen und in der Schweiz.

Aktuelle
Stellenausschreibungen
der Stadt Halle (Saale)
www.stellenausschrei-

bungen.halle.de
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Bekanntmachung
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Betriebsleitung
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten
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Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten ist gemäß § 19 (5) des Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
des Landes Sachsen-Anhalt verpflichtet, den Beschluss über die Feststellung des Jahres-
abschlusses und die Entlastung der Betriebsleitung ortsüblich bekannt zu machen.

A Wiedergabe der beschlossenen Verwendung des Gewinns oder die
Behandlung des Verlustes

I. Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehene Jahresabschluss für
den Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) für das Wirtschaftsjahr
2016 wird wie folgt festgestellt:

1.Feststellung des Jahresabschlusses

1.1. Bilanzsumme 39.585,738,01 EUR

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
• das Anlagevermögen 35.007.326,58 EUR
• das Umlaufvermögen 4.578.411,43 EUR

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
• das Eigenkapital 20.073.475,02 EUR
• den Sonderposten 11.792.756,01 EUR
• die Rückstellungen 2.659.854,15 EUR
• die Verbindlichkeiten 4.952.625,92 EUR

1.1.3. Jahresüberschuss 56.233,54 EUR

1.1.4. Summe der Erträge 44.004.670.09 EUR

1.1.5. Summe der Aufwendungen 43.948,436,55 EUR

1.2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 56.233,54 EUR wird auf neue Rechnung vor-
getragen.

II. Dem Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Halle (Saale) wird für
das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß §19 (4) Ziff. 3 EigBG LSA Entlastung erteilt.

B Wiedergabe des Prüfvermerkes des Abschlussprüfers

C Wiedergabe des Feststellungsvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes

D Öffentliche Auslegung

Der Jahresabschluss 2016, der Lagebericht 2016 und die Erfolgsübersicht des Eigen-
betriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) liegen im Raum 252 des Eigen-
betriebes Kindertagesstätten, Am Stadion 5, 06122 Halle (Saale), in der Zeit vom
02.05.2018 bis 15.05.2018 während der Dienstzeiten, von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
(außer freitags), öffentlich aus.

Halle (Saale), den 28. März 2018
Jens Kreisel

Betriebsleiter

Grundstücksangebot der Stadt Halle (Saale)
Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt, nach-
folgend näher bezeichnetes Grundstück
im Rahmen eines Bieterverfahrens gegen
Höchstgebot an private Selbstnutzer zu
veräußern.

Heide-Süd, Clausthaler Straße
Gemarkung Kröllwitz, Flur 24, Flurstücke
428, 429, 444, 445, 446, 447, 448,449, 450,
451, 452
Grundstücksgröße: insgesamt 1.446 m2

Grundstücksbeschreibung:

Das unbebaute Grundstück liegt im Ent-
wicklungsgebiet „Heide-Süd“, nord-
westlich der Altstadt von Halle (Saale),
in unmittelbarer Nähe zum Land-
schaftsschutzgebiet „Dölauer Heide“.
Der Stadtteil „Heide-Süd“ gehört auf-
grund der modernen Erschließung mit
weitläufigen Grünanlagen und der guten
Infrastrukturanbindung zu den gehobe-
nen Wohnlagen der Stadt Halle (Saale).
Das Grundstück befindet sich im Gel-
tungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 32.1, in der Fassung der
2. Änderung. Es ist im Norden durch die
Scharnhorststraße und im Westen durch
die Clausthaler Straße erschlossen. Ent-
lang der Scharnhorststraße wurden
ab 2004 neue Mehrfamilienhäuser er-
richtet und ehemalige Mannschafts-
unterkünfte entkernt, saniert und zu
Wohnzwecken umgebaut. Südlich der
Scharnhorststraße entstand im gleichen
Zeitraum individueller Wohnungsbau.
In unmittelbarer Nähe befinden sich Zu-
gänge zur Dölauer Heide und zur öffent-
lichen Grünfläche „Grünes Dreieck“,
die vielfältige Aufenthaltsmöglichkei-
ten für Familien bieten. Der Stadtteil
„Heide-Süd“ verfügt über eine Kinder-
tagesstätte, ärztliche Versorgungsein-
richtungen und Nahversorgungs-mög-
lichkeiten. Über den nahegelegenen
Stadtteil Halle-Neustadt erreicht man
mit dem Auto die Bundesstraße B 80
und die Autobahn 143, welche die Au-
tobahnen A 38 im Süden mit der A 14
im Norden verbindet. Die Anbindung
an den ÖPNV ist gut, es verkehren die
Buslinien Nr. 34 (Heide - Südpark) und
Nr. 36 (Heide - Friedhof Neustadt).

Über die Busverbindungen besteht An-
schluss an das Straßenbahnnetz (Hal-
tepunkt Feuerwache Halle-Neustadt,
Endhaltestelle Heide) mit Verbindungen
in alle Stadtteile.
Bei dem Grundstück handelt es sich um
ein ortsüblich erschlossenes Baufeld mit
Süd-Nord-Ausrichtung. Es hat eine ge-
neigte Topographie und einen recht-
eckigen Grundriss.

Nutzung:

vorhanden: keine

Ziel:

Das Grundstück kann unter Beachtung
der Festsetzungen des Bebauungsplans
Nr. 32.1, 2. Änderung (AllgemeinesWohn-
gebiet WA gemäß § 4 BauNVO) mit einem
zweigeschossigen Einfamilienhaus bebaut
werden, welches sich gestalterisch an der
umgebenden Bebauung orientiert.

Mindestkaufpreis: 219.792,00 €
(152,00 Euro/m2)

Gebotsabgabe einschließlich Finanzie-
rungsnachweis:

bis 24. Mai 2018
schriftlich im verschlossenen Umschlag
an den
Entwicklungsträger
HALLE SAALE INVESTVISION
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft
Halle-Saalkreis mbH
Marktplatz 1
06100 Halle (Saale)

Der Umschlag ist deutlich sichtbar mit
dem Vermerk „Bieterverfahren EFH
Clausthaler Straße“ zu versehen.

Das detaillierte Grundstücksexposé
steht auf www.halle.de unter Rathaus/
online/ Immobilien-angebote als Down-
load zur Verfügung.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Ge-
botsabgabe, dass der Kaufpreis in vol-
ler Höhe nach Abschluss des notariellen
Kaufvertrages fällig wird. Nachver-
handlungen sind nicht möglich. Inter-
essenten werden daher gebeten, sich vor
Gebotsabgabe hinreichend zu informie-
ren, ob das angebotene Verkaufsobjekt
für die geplante Nutzung geeignet ist.

Für Inhalt und Richtigkeit der Verkaufs-
unterlagen und der obigen Angaben
wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Die Veröffentlichung von Grundstück-
sangeboten der Stadt Halle (Saale)
durch Dritte ist nicht erlaubt.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um
eine Aufforderung zur Abgabe von
Kaufpreisgeboten. Die Stadt ist nicht
verpflichtet, dem höchsten oder irgend-
einem Gebot den Zuschlag zu erteilen.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Immobilien
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Bekanntmachung
Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen
auf dem Gebiet der sozialen Arbeit – Förderrichtlinie Soziales und Gesundheit
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner Sitzung am 28.02.2018 die Neu-
fassung der „Richtlinie der Stadt Halle
(Saale) über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung von Maßnahmen
auf dem Gebiet der sozialen Arbeit“ be-
schlossen.

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Halle (Saale) gewährt Zuschüs-
se auf der Grundlage des § 29 Kommu-
nalhaushaltsverordnung (KomHVO) vom
16.12.2015 (GVBl. LSA S. 636) und un-
ter entsprechender Anwendung der §§ 23,
44 Landeshaushaltsordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (LHO LSA) vom
30.04.1991 (GVBL. LSA S. 35), zuletzt
geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom
17.02.2012 (GVBl. LSA S. 52, 54) ein-
schließlich der dazu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften (VV-LHO LSA, RdErl.
des MK vom 28.01.2013, MBl. LSA S. 73)
in den jeweils geltenden Fassungen sowie
nach Maßgabe der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Maßnahmen auf dem Gebiet der
sozialen Arbeit.

Die Zuwendungen werden mit dem Ziel
bereitgestellt, Hilfebedürftigen Bedin-
gungen zu schaffen, die ihnen

• Hilfe in besonderen Lebenslagen ge-
währt

• die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ermöglicht und

• die Existenzsicherung wahrt.

Dabei sind die

• §§ 5 Abs. 3 und 10 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch XII (SGB) und der

• § 16a SGB II Kommunale Eingliede-
rungsleistungen sowie das

• Gesetz zur Familienförderung und
zur Förderung sozialer Beratungs-
stellen des Landes Sachsen-Anhalt -
FamBeFöG

die Grundlage.

Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf
Gewährung von Zuwendungen besteht
hinsichtlich der freiwilligen Leistungen
nicht. Bei Pflichtleistungen entscheidet
die Stadt Halle (Saale) als Bewilligungs-
behörde bezüglich der Höhe nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind Maßnah-
men, die die Lebenssituation der Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Stadt Halle
(Saale) verbessern, bürgerschaftliches En-
gagement unterstützen und Bildung und
Integration aller Interessierten (im Fol-
genden: Zielgruppen) vor Ort fördern.

Zielgruppen im Rahmen dieser Richtlinie
sind insbesondere:

. Obdachlose

. Menschen mit Migrationshintergrund

. Kranke/Behinderte/Mittellose

. Sucht- und psychisch kranke Menschen
sowie Angehörige und Bezugspersonen
von drogenkonsumierenden Menschen
. Personen, die Projekte der sozialraumo
rientierten und bürgerschaftlichen Selbst
hilfe nutzen (hier auch Schuldnerbera
tungsstellen)

. Seniorinnen und Senioren.

Von der Förderung ausgeschlossen sind
Maßnahmen, die von Dritten vollfinan-
ziert werden (Grundsatz der Subsidiari-
tät).

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind natürliche
und juristische Personen des öffentlichen
Rechts und des Privatrechts. Zuwendungs-
empfänger, welche als gemeinnützig aner-
kannt sind, müssen diese nachweisen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Maßnahmen werden nur gefördert,
wenn der Zuwendungsempfänger auf dem
Gebiet der sozialen Arbeit der Stadt Hal-
le (Saale) tätig ist und wenn die Maßnah-
me überwiegend den Einwohnerinnen und
Einwohnern der Stadt Halle (Saale) zugu-
tekommt.

4.2 Die Zuwendungsvoraussetzungen rich-

ten sich nach Nr. 1 der Verwaltungsvor-
schrift (VV) zu § 44 LHO LSA, die hier
entsprechend anwendbar ist.

4.3 Zuwendungen dürfen nur für Maßnah-
men, die noch nicht begonnen wurden, ge-
währt werden.

4.4 Maßnahmen werden entsprechend die-
ser Richtlinie nur gefördert, wenn die Ge-
währ für eine ordnungsgemäße und wirt-
schaftliche Durchführung des Vorhabens
besteht und der Zuwendungsempfänger die
erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit besitzt.

4.5 Die Fördermittel werden nur auf der
Grundlage eines schriftlichen Antrages be-
willigt. Der Antrag muss den Anforderun-
gen gemäß Ziffer 6 dieser Richtlinie ent-
sprechen.

4.6 Sind für dieselben Maßnahmen Anträ-
ge auch bei Bundes-, Landes- oder anderen
kommunalen Stellen gestellt, behält sich
die Bewilligungsbehörde eine Kontaktauf-
nahme mit diesen vor.

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt,
die vom Antragsteller überlassenen Unter-
lagen auch den anderen beteiligten Zuwen-
dungsgebern zur Verfügung zu stellen.

4.7 Die Antragstellerin bzw. der Antragstel-
ler hat einen Kosten- und Finanzierungs-
plan vorzulegen.

Die Gesamtfinanzierung der geförderten
Maßnahme muss nachweislich gesichert
sein. Hierzu haben die Antragstellerin bzw.
der Antragsteller einen Kosten- und Finan-
zierungsplan vorzulegen.

Für Antragstellerinnen und Antragsteller,
die ausschließlich Zuwendungen zur För-
derung ihrer Suchtberatungsstellen beantra-
gen, ist der Kosten- und Finanzierungsplan
in Anwendung des Sachausgabenkataloges
gemäß des Merkblattes „Zuwendungsfähi-
ge Ausgaben – Position Sachausgaben und
Einnahmeabgrenzung“ in der Fassung vom
28.09.2015 zu erstellen. Das Merkblatt ist
über die Bewilligungsbehörde, Fachbereich
Gesundheit zu erhalten oder unter
www.halle.de abrufbar.

Für alle übrigen Antragstellerinnen und
Antragsteller muss der Kosten- und Finan-
zierungsplan eine Übersicht der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben enthalten. Das
sind die Ausgaben, die erst durch die Maß-
nahme ausgelöst werden und ohne diese
nicht entstehen würden.

4.8 Eigenanteil/Eigenarbeitsleistung

Die Zuwendungsempfänger haben einen
angemessenen Eigenanteil zu erbringen,
der in der Regel bei 10 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben liegt.

Als Eigenanteil an den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben kommen Geldleistungen
sowie Eigenarbeitsleistungen in Betracht.
Geldleistungen der Zuwendungsnehmer
sind aus eigenen Mitteln (Mitgliedsbei-
träge, Erträge) bzw. Eigenersatzmitteln
(Spenden, Stiftungsmittel) bereitzustellen.

Als Eigenarbeitsleistungen können nur Ar-
beitsleistungen von Ehrenamtlichen oder
Freiwilligen berücksichtigt werden, die un-
entgeltlich erfolgen.

Die Kriterien für die Anerkennung der Ei-
genarbeitsleistung als zuwendungsfähige
Ausgaben sowie die Bewertung der Eigen-
arbeitsleistung erfolgen entsprechend den
Maßgaben und Grundsätzen, wie es die
Ziffern 2 und 3 des 4. Abschnitts des Zu-
wendungsrechtsergänzungserlasses vom
06.06.2016 – 21.12-04011-8 (MBl. LSA
S. 383) vorgeben, so dass Stundensätze
zwischen 6,50 Euro bis 15 Euro berück-
sichtigt werden können.

Für die Anerkennung der Eigenarbeitsleis-
tungen entsprechend dem o. g. Erlass kön-
nen grundsätzlich folgende Pauschalwerte
zur Anwendung kommen:

a) für einfache Tätigkeiten, für die keine
berufliche Ausbildung erforderlich ist:

6,50 Euro/Stunde
b) für Tätigkeiten, für die eine abge-
schlossene berufliche Ausbildung oder
mehrjährige einschlägige Berufserfah-
rungen erforderlich sind:

9,00 Euro/Stunde
c) für höherwertige Tätigkeiten, wie die

Erbringung von freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und anderen Dienstleistun-
gen, die eine Hochschul- oder vergleich-
bare Ausbildung erfordern:

12,00 Euro/Stunde
d) für anspruchsvolle, schwierige Tätigkei-
ten, wenn sich die Anforderungen an die
Tätigkeit auch im Hinblick auf die damit
verbundene Verantwortung deutlich von
den unter Buchstaben c) benannten Grund-
voraussetzungen abheben mit bis zu

15,00 Euro/Stunde

Die Bewilligungsbehörde entscheidet
über die Anerkennung dem Grunde und
der Höhe nach.

5. Art und Umfang der Zuwendung

Die Zuwendungen werden in der Regel als
Projektförderung und auf Grundlage ei-
nes entsprechenden Stadtratsbeschlusses
als institutionelle Förderung gewährt. Zu-
wendungen für Trägerinnen und Träger der
Suchtberatungsstellen werden ausschließ-
lich nur als Projektförderung gewährt.

Die Projektförderung ist eine Zuwendung
zur Deckung von Ausgaben des Zuwen-
dungsempfängers für einzelne Vorhaben,
die fachlich, inhaltlich und finanziell ab-
grenzbar sind. Sie erfolgt auf dem Wege
der Anteilsfinanzierung.

Bei institutioneller Förderung für Perso-
nal- und Sachkosten des Zuwendungsemp-
fängers, der als juristische Person des Pri-
vatrechts auftritt, erfolgt die Förderung als
Festbetragsfinanzierung.

Die Zuwendungen werden als nicht rück-
zahlbare Zuschüsse gewährt.

6. Antragsverfahren

Für die Antragstellung sind die von der Be-
willigungsbehörde vorgegebenen Formu-
lare zu verwenden, die im Internet unter
www.halle.de

• für Antragstellerinnen und Antrag-
steller bzgl. der Suchtberatungsstellen
unter „Dienstleistungen – Krankheit/
Behinderung/Gesundheitsschutz –
Förderung von Maßnahmen sozialer
Arbeit für suchtkranke Menschen“
und für

• alle anderen Antragstellerinnen und
Antragsteller unter Dienstleistungen –
Soziales – Fördermittel abrufbar bzw.
im Fachbereich Soziales und Fach-
bereich Gesundheit der Stadt Halle
(Saale)

erhältlich sind.

Der Antrag bzgl. der Förderung der Sucht-
beratungsstellen (Bewilligungsbehörde:
Stadt Halle (Saale), FB Gesundheit) und
aller Projekte im pflichtigen Bereich (Be-
willigungsbehörde: Stadt Halle (Saale),
FB Soziales ist dort bis zum 30.06. des lau-
fenden Jahres für bis zu drei Folgejahre ab-
zugeben.

Der Antrag bzgl. aller sonstigen Förder-
maßnahmen (Bewilligungsbehörde: Stadt
Halle (Saale), FB Soziales und FB Gesund-
heit) ist dort bis zum 30.08. für das Folge-
jahr einzureichen.

Später eingereichte Anträge können erst be-
arbeitet werden, wenn über die fristgerecht
vorliegenden Anträge entschieden wurde
und danach noch Haushaltsmittel zur Ver-
fügung stehen.

Die Antragsunterlagen sind bis zur endgül-
tigen Bewilligung der Zuwendung laufend
zu aktualisieren und zu vervollständigen.

Zu einem vollständigen Antrag gehören:

a) das vollständig ausgefüllte und unter-
schriebene Antragsformular im Origi-
nal;

b) das Formular Kurzbeschreibung (dient
lediglich der Präsentation des Projek-
tes);

c) das Formular Gesamtfinanzierungs-
plan mit detaillierten Angaben über
Eigenanteil sowie Zuschüsse Dritter
(Pkt. 3.2 und 3.3. des Antrages); bei
mehrjährigen Vorhaben sind die Folge-
kosten und ihre voraussichtliche Finan-
zierung vorzulegen;

d) bei Personalkostenförderung für jede
zu fördernde Stelle ein Personalkosten-
blatt und eine Stellenbeschreibung;

e) bei Mietkostenförderung ein aktueller
Mietvertrag;

f) bei Einzelanschaffungen über 150 Euro
sowie Erstausstattungen zwei Kosten-
voranschläge und eine Begründung;

g) die ausführliche inhaltliche Beschrei-
bung des Projektes mit Angabe der Ziel-
gruppe und dem Durchführungszeit-
raum;

h) eine formelleBegründung derMehr- oder
Minderbedarfe imVergleich zumVorjahr;

i) der Nachweis der Vertretungsvollmacht;
j) der Eintrag ins Vereinsregister oder Han-
delsregister oder Vergleichbares;

k) ein gültiger Freistellungbescheid vomFi-
nanzamt.

Über Ausnahmen entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde.

7. Bewilligungsverfahren

Für die Bewilligung, Auszahlung und Ab-
rechnung der Zuwendung sowie für den
Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die
Rückforderung der gewährten Zuwendung
gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO LSA.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach
pflichtgemäßem Ermessen, bei dem die
Empfehlungen des Sozial-, Gesundheits-
und Gleichstellungsausschusses (SGGA)
berücksichtigt werden, und erlässt einen
entsprechenden Bescheid. Dabei erfolgt
die Auswahl der förderfähigen Maßnah-
men auf der Grundlage folgender Kriteri-
en:

- Bewertung der Wirksamkeit des Pro-
jektes in der Vergangenheit;

- Einschätzung eines Bedarfes in quan-
titativer, qualitativer und territorialer
Hinsicht;

- Einhaltung fachlicher Standards;
- Ausschöpfung von Fördermöglichkei-
ten Dritter.

Unabhängig vom genannten Verfahrensab-
lauf kann die Bewilligungsbehörde alleine
entscheiden, wenn in dem Jahr außerhalb
der Antragsfrist nach Ziffer 6 dieser Richt-
linie ein Antrag auf Bewilligung von För-
dermitteln für das Jahr der Antragstellung
gestellt wird und im Haushalt noch Mittel
vorhanden sind.

Dieser Ausnahmefall gilt nur bis zu einer
Höhe von 5.000 Euro. Der SGGA ist im
Nachhinein zu unterrichten.

8. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Für die Prüfung der Verwendung der För-
dermittel sind die Nr. 10 und Nr. 11 der
VV zu § 44 LHO LSA entsprechend an-
zuwenden, soweit nicht in dieser Richtli-
nie Abweichungen zugelassen sind.

8.1 Abweichend bzw. ergänzend zu Nr. 10
und Nr. 11 der VV zu § 44 LHOLSA ist der
Verwendungsnachweis bei Projektförderun-
gen bis zum 31.03. und bei institutioneller
Förderung bis zum 30.06. des Folgejahres
vorzulegen. Unterhält der Zuwendungs-
empfänger eine eigene Prüfungseinrichtung
(Wirtschaftsprüfer/Steuerprüfung) ist von
dieser der Verwendungsnachweis vorher zu
prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres
Ergebnisses zu bescheinigen. Bei mehrjäh-
rigen Förderprogrammen ist der Bewilli-
gungsbehörde ein jährlicher Zwischenver-
wendungsnachweis vorzulegen.

8.2 Im Verwendungsnachweis ist zu bestä-
tigen, dass die Ausgaben notwendig waren,
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und die Ausgaben mit den Bü-
chern und Belegen übereinstimmen.

8.3 Sollte der Zuwendungsempfänger zum
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt
sein, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne
Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

8.4 Bei Zuwendungen bis zu 50.000 Euro
(VV Nr. 10 zu § 44 LHO LSA) ist ab-
weichend hiervon die Vorlage des einfachen
Verwendungsnachweises möglich.

Beim einfachen Verwendungsnachweis kann
auf das Einreichen von Belegen verzichtet
werden.

9. Nachweisführung und Prüfung

Der Nachweis der Verwendung sowie die
Zwischennachweise sind in schriftlicher

Form bei der Bewilligungsbehörde ein-
zureichen und bestehen neben dem allge-
meinen Formularsatz Verwendungsnach-
weis (VWN) aus:

a) Sachbericht
Im Sachbericht hat der Zuwendungsemp-
fänger unter Bezugnahme auf die im jewei-
ligen Jahr getätigten Einnahmen und Aus-
gaben im Einzelnen darzulegen, inwieweit
er den Zuwendungszweck erreicht hat und
welche Methoden/Verfahren besonders
zielführend waren. Darüber hinaus hat er
eventuell aufgetretene Abweichungen auf-
zuführen, welche Ursachen diese haben und
welche Schlussfolgerungen daraus gezogen
werden.

b) zahlenmäßiger Nachweis
Im zahlenmäßigen Nachweis sind die ge-
samten, tatsächlich erzielten Einnahmen
und Ausgaben in zeitlicher Reihenfolge
und voneinander getrennt entsprechend der
Gliederung des Finanzierungsplanes dar-
zustellen und mit entsprechenden Belegen
nachzuweisen. Die Belege (Rechnungen,
Kontoauszüge usw.) sind im Original (mit
dem Hinweis „sachlich und rechnerisch
richtig“) vorzulegen.

Der Zuwendungsempfänger hat bei der
Überprüfung mitzuwirken. Soweit eine
weitere Förderung durch Dritte erfolgte,
sind Nachweise über Art und Umfang zu er-
bringen.

Die Bewilligungsbehörde hat das Recht,
Belege anzufordern und für deren Vorlage
eine Frist zu bestimmen sowie Einsicht in
die Geschäftsunterlagen zu nehmen.

10. Rückzahlung der Zuwendung

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit der
Bewilligungsbescheid insbesondere nach
§ 1 VwVfG LSA in Verbindung mit den
§§ 48 und 49 VwVfG LSA mit Wirkung
für die Vergangenheit zurückgenommen
oder widerrufen wird. Das gilt insbeson-
dere wenn:

. die Zuwendung nicht oder nicht mehr
für den vorgesehenen Zweck benötigt
wird

. die Zuwendung durch unrichtige oder
unvollständige Angaben erwirkt wurde

. Auflagen nicht oder nicht innerhalb ei-
ner festgelegten Frist erfüllt wurden

. der Mitteilungspflicht nicht nachgekom-
men wird.

Die Verzinsung des Erstattungsanspruchs
richtet sich nach § 1 VwVfG LSA in Ver-
bindung mit § 49a VwVfG LSA. Hinsicht-
lich der Verfahrensweise ist Nr. 8 der VV zu
§ 44 LHO LSA entsprechend anzuwenden.

11. Ausnahmeregelungen

Änderungen dieser Richtlinie bedürfen der
Zustimmung des Stadtrates der Stadt Halle
(Saale).

13. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach der
Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die „Richtlinie zur Förde-
rung vonMaßnahmen auf demGebiet der so-
zialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale)“ vom
23.02.2005 in der Fassung vom 26.10.2011
außer Kraft.

Halle (Saale), den 3. April 2018

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in der
40. Sitzung vom 28. Februar 2018
beschlossene Richtlinie der Stadt Halle (Saale)
über die Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung vonMaßnahmen auf demGebiet der so-
zialen Arbeit - Förderrichtlinie Soziales und Ge-
sundheit, Vorlage: VI/2017/02985
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), 3. April 2018

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung
Satzung zur Aufhebung der Gebührensatzung für den
Rettungsdienstbereich Halle/Nördlicher Saalekreis
Auf der Grundlage der §§ 8 und 45 Abs.
2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom
17. Juni 2014 (GVBl. LSA Seite 288); des
§ 39 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz Sach-
sen-Anhalt (RettDG LSA) vom 18. De-
zember 2012 (GVBl. LSA Seite 624),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.
Oktober 2017 (GVBl. LSA Seite 197) und
der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabenge-
setzes Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA)
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA Seite 405),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.
Juni 2016 (GVBl. LSA Seite 202) hat der
Stadtrat in seiner Sitzung vom 28.02.2018
folgende Satzung zur Aufhebung der Ge-
bührensatzung für den Rettungsdienst-
bereich Halle/Nördlicher Saalekreis be-
schlossen:

§ 1
Aufhebung der Satzung

Die Gebührensatzung für den Rettungs-
dienstbereich Halle/Nördlicher Saale-
kreis vom 27.02.2008, veröffentlicht im
Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) am
12.03.2008, zuletzt geändert durch die
5. Änderungssatzung zur Gebührensat-
zung für den Rettungsdienstbereich Hal-
le/Nördlicher Saalekreis vom 24.06.2015,
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Hal-
le (Saale) am 27.08.2015, wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten/Bekanntmachung

Diese Aufhebungssatzung tritt rückwir-
kend zum 01.01.2018 in Kraft.

Sie wird im Amtsblatt für die Stadt Halle
(Saale) sowie im Amtsblatt des Saalekrei-
ses bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 28. März 2018

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in der
Sitzung vom 28. Februar 2018
beschlossene „Satzung zur Aufhebung der Ge-
bührensatzung für den Rettungsdienstbereich
Halle/Nördlicher Saalekreis“,
Vorlage: VI/2017/03618
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), 28. März 2018

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Händel-Mozart-Jugendstipendium2018 vergeben
Im Händel-Haus sind am 12. April 2018
die Händel-Mozart-Jugendstipendien 2018
der Stadt Halle (Saale) übergeben wor-
den. Die Beigeordnete für Kultur und
Sport der Stadt Halle (Saale), Dr. Judith
Marquardt, überreichte die Urkunden
an drei junge Musiktalente aus Mittel-
deutschland: die Hallenserin Rosa Hagen-
dorf (17 Jahre, Violine), die Dresdnerin
Una Weske (14 Jahre, Horn) und die Eise-
nacherin Linda Ahlers (17 Jahre, Gesang).

Das Händel-Mozart-Stipendium wird seit
2002 jährlich vergeben. Bislang haben
45 Musikerinnen und Musiker ein Stipen-

dium erhalten. Mit der Auszeichnung ist
eine Teilnahme an einem internationalen
Musikkurs in Österreich verbunden.

Neu ist in diesem Jahr die Aufsto-
ckung mit einem Zusatzstipendium von
je 600 Euro. Dieses bekommen die Sti-
pendiaten, wenn sie später einmal an ei-
ner Musikhochschule studieren. Es wird
in einem vom Stipendiaten gewünschten
Jahr in zwölf Raten ausgezahlt.

Zu den Unterstützern des Stipendiums
gehört unter anderem die Stadtwerke
Halle GmbH.

Ihre Aufgaben sind:

• umfängliche Sachverhaltsermittlung
mit dem Ziel der Erarbeitung von
Stellungnahmen entsprechend des
Auftrages der Betreuungsgerichte

• Prüfung der Betreuungsnotwen-
digkeit auf der Grundlage gelten-
der Rechtsvorschriften (z. B. BGB,
BtBG, FamFG, Psych KGLSA,
SGB I-XII) unter Beachtung des
Vorranges sonstiger Hilfen

• Führen von Betreuungen nach
§ 1900 Abs. 4 BGB im Einzelfall

• Durchführung von Unterbringungs-
maßnahmen nach § 1906 BGB in
Zusammenarbeit mit denMitarbei-
tern des Fachbereiches Sicherheit

• Führung von Verfahrenspflegschaf-
ten in der Betreuungssache

• Öffentlichkeitsarbeit: Aufklärung
und Beratung über Vollmachten, Be-
treuungsverfügungen

• Beratung und Unterstützung von
Bevollmächtigen, ehrenamtlichen
Betreuern, Vereins- und Berufsbe-
treuern bei derWahrnehmung ihrer
Aufgaben

• Beglaubigung von Unterschriften
• Prüfung der Eignung von Betreuern

im Einzelfall

Wir suchen eine Persönlichkeit mit:

• einemHochschul- oder Fach-
hochschulabschluss auf min-
destens Bachelorniveau,
bevorzugt in einer der folgenden
Fachrichtungen: Verwaltungsma-
nagement/PublicManagement, Öf-
fentliches Recht, Staats-/Verwal-
tungswissenschaften, Soziale Arbeit,
Heilpädagogik, Rehabilitations-/
Sonderpädagogik, Sozialmanage-
ment, Gesundheitsmanagement/-
ökonomie, Sozialversicherung oder
Pflegemanagement/-wissenschaft
oder einem abgeschlossenen Be-
schäftigtenlehrgang II

• Erfahrung imUmgangmit Gerichts-
beschlüssen und Sachverständigen-
gutachten

• Erfahrung in der Rechtsanwendung
• Erfahrung imUmgangmit betreu-

ungsrelevanten Krankheits- und Be-
hinderungsbildern

• hohemMaß an Kommunikations-
und Kooperationsfähigkeit

• analytischemDenkvermögen und
Organisationsfähigkeit

• Konfliktfähigkeit und Ergebnisori-
entierung

• Selbstständigkeit, Belastbarkeit,
Stressresistenz und Flexibilität

• Führerschein der Klasse B sowie
Bereitschaft zur Nutzung des priva-
ten Pkw zu Dienstzwecken

Wir bieten Ihnen:

• ein unbefristetes Beschäftigungs-
verhältnis mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 Stunden in der
Entgeltgruppe 9 c TVöD. Eine Re-
duzierung der wöchentlichen Ar-
beitszeit auf bis zu 38 Stunden ist
möglich.

Für fachspezifische Fragen stehen Ihnen
Jana Hoyer, Abteilungsleiterin Betreu-
ungsbehörde, Koordination und Planung
im Fachbereich Gesundheit, unter der
Telefonnummer 0345 6889926 sowie
Steven Merz, amtierender Teamleiter
der Betreuungsbehörde im Fachbereich
Gesundheit, unter der Telefonnummer
0345 77577025 zur Verfügung. Organi-
satorische Fragen beantwortet Ihnen Oli-
ver Hoppe im Fachbereich Personal unter
der Telefonnummer 0345 221-6145.
Senden Sie bitte Ihre vollständigen und
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
möglichst online bis zum 4. Mai 2018
an personalauswahl@halle.de oder an
Stadt Halle (Saale), Fachbereich Perso-
nal, Team Personalgewinnung und -ent-
wicklung, 06100 Halle (Saale).

Vorstellungskosten können von der
Stadt Halle (Saale) leider nicht erstattet
werden. Ihre Bewerbungsunterlagen sen-
den wir Ihnen bei Vorlage eines frankier-
ten Umschlages zurück.

Stadt Halle (Saale)
Der Oberbürgermeister

Die Stadt Hal l e (Saa le ) sucht für den Fachbere ich Gesundhe i t zum

nächs tmögl i chen Ze i tpunkt e ine /e inen

Stellenausschreibung

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Betreuungsbehörde

Alle Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auf jeden Punkt des Anforderungsprofils einzugehen.
Die Akkreditierung eines Bachelorabschlusses ist bitte nachzuweisen.

Bitte geben Sie in der Bewerbung die Referenznummer 80/2018 an.

Teppichhaus Schulz
Große Ulrichstraße 56
06108 Halle/Saale

(Gegenüber derWoolworth-Filiale.)

Tel: 0345 - 960 359 98

Mittwoch

18.
April

durchgehend von:
9.30 bis 19 Uhr

Donnerstag

19.
April

durchgehend von:
9.30 bis 19 Uhr

Freitag

20.
April

durchgehend von:
9.30 bis 19 Uhr

Samstag

21.
April

durchgehend von:
9.30 bis 19 Uhr
kein Verkauf/keine Beratung

68-80%
reduziert

68-80%
reduziert

Nepal
versch. Farben
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- 24h für Sie im Haus
- Aufzug
- Barrierefreiheit
- Begegnungsstätte
- Hilfe im Alltag, Friseur, Fußpflege, etc.
- Vereinbarung von Arztterminen
- Für Demenzpatienten geeignet

Wohnen und Pflege mit:

0345 - 78 28 10 71

Betreutes Wohnen
in Halle Rosengarten & Neustadt

Keine Sorge:

Hier ist immer jemand für Sie da!Keine Sorge:

Hier ist immer jemand für Sie da!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Mitarbeiter/Vorarbeiter (m/w)
für Garten- und Landschaftsbau. Gern auch über 50.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Nagel-Landschaftspflege GmbH
Ernst-Thälmann-Str. 16, 06188 Landsberg

AROPRINT ist Ihr kompetenter Partner für Druckdienstleistungen
in Mitteldeutschland. Planen Sie gemeinsam mit uns
die Herstellung einer Werbebeilage/Zeitung für Ihren Werbeauftritt.

Unsere Leistungen:
• Druck von Zeitungen, Broschüren,
Anzeigenblätter und Werbebeilagen

• Beilagen einstecken
• Logistik
• Versand

Ihre Vorteile:
• individuelle Beratung und Betreuung
• gutes Preis-Leistungsverhältnis
• schnelle und unkomplizierte Auftragsabwicklung

Ihre Ansprechpartnerin
Wir beraten Sie gern. Fragen Sie nach
individuellen Druckformen
Kathrin Zander
Tel.: 03 45 / 5 65 13 35
kathrin.zander@dumont.de

Kontakt
AROPRINT Druck- und Verlagshaus GmbH
Hallesche Landstraße 111
06406 Bernburg

Ihre Rollenoffsetdruckerei
in Mitteldeutschland

www.aroprint.de

Wir drucken Ihre
Zeitungsbeilage
Wir drucken Ihre 
Zeitungsbeilage

ALLE MARKEN! ALLE ACHTUNG!

Natürlich bei Ihrem freundlichen CItroËN-Händler

Vorführwagen-Dienstwagen-
Jahreswagen

. z. B. C3 Aircross PureTech 82 Feel
EZ: 03.2018

. erst 1.500 km

nur
13.990,– EUr

C3 Aircross Puretech 82 Feel
Effizienz: B / io 5,9 / ao 4,6 / kom 5,1 l/100 km / CO2 kom 116 g/km

Klimaanlage – Einparksensoren Heck– radio – Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Braschwitzer Straße 5 • 06188 Landsberg OT Peißen
Tel. 03 45 / 4 44 76 90 • www.ac-stierwald.de

Beispielbild zeigt
Sonderausstattung

ech el
– r
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Tag der offenen Tür
am 05.05.2018
von 12.00 bis 18.00 Uhr

NEU bei uns:
Reha-Sport + E-Gym

Erster Monat gratis bei Anmeldung.

FIT BLEIBEN
Jetzt mit effektivem

Gesundheitstraining starten
Physiotherapie im HEP

Inhaberin: Andrea Garbrecht
Leipziger Chaussee 147, 06112 Halle/Saale

Tel./Fax: 0345/6 81 88 75

Jetzt zum kleinsten Beitrag
Sachsen-Anhalts wechseln!

besserhaben.deAOK-Versicherte haben’s besser

– Anzeige – – Anzeige –

Die Kunden fühlen sich hier wohl. Das merkt man sofort, wenn man bei
MD Polstermöbel im halleschen Hansering zufällig Zuhörer bei einem
Kundengespräch wird. Das kleine Unternehmen, das vor acht Jahren
gegründet wurde und seit 2011 seinen Hauptsitz an dieser Stelle hat,
hat sich die individuellen Kundenwünsche „auf die Fahne geschrieben“.
Und da muss man zuhören können, um zu wissen, was der Kunde haben
möchte. „Einmalig und ganz individuell sollen Couch und Sessel sein“,
beschreibt Holger Hinsche, der gemeinsam mit Karsten Bonitz die Ge-
schäfte führt, das Ziel seiner Arbeit. Die etwa 20 Couchmodelle, die in
der Filiale ausgestellt sind, sind nur die Anregung dafür, was dann beim
Kunden stehen wird. Der entscheidet am Ende selbst darüber, welche
Sitzhöhe Couch und Sessel haben sollen, wie breit die einzelnen Teil
sein dürfen, wie groß er die Rückenlehne wünscht und wie die eingestellt
werden muss, und vor allem darüber, welcher Bezug es sein darf. An
den Modellen kann man ausprobieren, ob und wie welche Couch und
welcher Sessel gefallen und welche Größe zum eigenen Wohnraum
passt. Bei den vielen Bezugsmöglichkeiten ist auch das Anfassen wichtig,
denn schließlich soll der Stoff lange Freude in den eigenen vier Wänden
machen. „Brauntöne und gedeckte Beigetöne liegen da nach wie vor im
Trend“, weiß der Fachmann.
Sind sich die Kunden nicht ganz sicher, ob sie ihre Wohnung richtig aus-
gemessen haben für die neuen Möbel, dann kommen die Fachleute von
MD auch gern noch einmal mit dem Maßband Zuhause vorbei, messen
alles vor Ort nach und bringen Stoffproben mit, damit man sieht, ob die
gewünschten Muster und Farben zum Rest der Wohnung passen. Da-
mit der Kunde dann zu seinen ganz individuellen Polstermöbeln kommt,
arbeitet MD mit kleinen Handwerksbetrieben zusammen. Denn die mit-
telständischen Unternehmen können viel flexibler auf Kundenwünsche
reagieren als die großen mit ihrer Fließbandproduktion.
Nach vier bis sechs Wochen werden die neuen Möbel kostenlos beim
Kunden angeliefert und die alten auf Wunsch - ebenfalls kostenlos - ent-
sorgt. „Will man vorher noch renovieren, holen wir die Altmöbel auch eher
ab.“ Wer Möbel gleich zum Mitnehmen haben möchte, kann allerdings nur
auf die in der Ausstellung vorhandenen zurückgreifen.
Neben der Neuanfertigung von Polstermöbeln bietet MD auch noch einen
inzwischen selten gewordenen Service an – das Aufpolstern und/oder
Neubeziehen vorhandener Möbel, damit das Lieblingsstück noch lange
genutzt werden kann.
Außerdem werden Polsterliegen, Polsterbetten und Boxspringbetten
nach dem Maß der Kunden angefertigt und Matratzen kann man eben-
falls kaufen. Letztere kommen übrigens aus einem Werk in Mecklenburg-
Vorpommern, das inzwischen über Erfahrungen von mehr als 80 Jahren
Matratzenproduktion verfügt. Und damit die neue Einrichtung des Wohn-
zimmers komplett ist, bietet MD zusätzlich eine kleine Auswahl an pas-
senden Tischen zu den Polstermöbeln an.

MD-Polstermöbel:
Couch und Sessel
einmalig und individuell

06108 Halle · Hansering 12 · Tel. 0345/47891415

e

Wir bieten Ihnen:
• qualifizierte Beratung
• individuelle Maßanfertigung
• Altmöbelentsorgung gratis
• kurzfristige, kostenfreie Lieferung
• unverbindliche kostenfreie
Hausbesuche

Gutschein
300,-€

Neu Neubezug und
Aufpolsterung

Deutsche Markenqualität
www.md-polstermoebel.de

NEU: Matratzen Made in Germany

Öffnungszeiten: MO – FR von 10 – 18 Uhr

Gutschein
nur einlösbar

beim Kauf einer
Polsterganitur

vom 18.04. – 25.04.18
Betrag nicht auszahlbar.

Das aktuelle Programm unter:

Facebook: Hallescher Einkaufspark HEP

Twitter: Hallescher Einkaufspark HEP

www.hallescher-einkaufspark.deGesundheit für Halle
HallescherEinkaufsPark

HEPPY Samstag:

Familienfitness
und Gesundheit

24h-Betreuun
vo

g
r Ort

T: 0345.52257
M:

00
 0178.3866895

www.pflegeplus-gmbh.
m.

de
dietrich@pflegeplus-gmbh.de

Ibsenweg
06

 3
126 Halle (Saal

(m
e)

it 1-4 Raumwohnungen)

Geiststraße 3
06

3
108 Halle (Saale)

Senioren-Wohngemeinschaft

Versorgung von Kit
   

a
 und Schulen

Betriebsversorgung

Ohne Vertragsbindung

Heiße Kost und Tiefkühlkost
Täglich 14 Menüs

Die Vorsorge
Prüfen Sie vor längeren Fahrten, wann für
Ihr Fahrzeug der nächste planmäßige Werk-
stattaufenthalt vorgesehen ist und ziehen Sie
den Termin im Zweifel lieber vor. Denn viele
Arbeiten, die in diesem Zusammenhang erledigt
werden, dienen auch der Pannenvorsorge.
Viele Autowerkstätten bieten so genannte Fahr-
zeug-Kurzchecks zu besonders günstigen Prei-
sen an. Doch manch wichtige Punkte lassen sich
auch selbst erledigen. Thomas Köhler rät vor
größeren Touren zumindest zum Do-it-yourself-
Kurzprogramm:
• Der Reifenluftdruck muss bei Beladung erhöht
werden. Die korrekten Werte stehen in der Be-
triebsanleitung oder im Tankdeckel, respektive
im Einstieg der Fahrertür.

• Prüfen Sie stets auch den Luftdruck des Re-
serve-/Notrads (sofern vorhanden), damit es im
Ernstfall tatsächlich einsatzbereit ist.

• Stimmt der Motorölstand? Nehmen Sie vorsorg-
lich Reserveöl mit, am besten die gleiche Spe-
zifikation, die beim letzten Ölwechsel eingefüllt
wurde.

• Reicht die Bremsflüssigkeit noch? Die Mindest-
füllhöhe ist an der entsprechenden Markierung
des Behälters von außen ablesbar.

• Füllen Sie die Scheibenwaschanlage mit der
empfohlenen Mischung Frostschutz-Scheiben-
reiniger und Wasser auf und werfen Sie einen
Blick auf die Wischerblätter.

• Ist die Fahrzeugbeleuchtung in Ordnung? Neh-
men Sie vorsorglich Ersatzbirnen mit.

Das Reisegepäck
Denken Sie beim Packen auch an Taschenlampe,
Regenjacke und Handschuhe, damit Sie im Pan-
nenfall des Nachts oder bei Nässe und Kälte nicht
schutzlos dastehen.
Warnweste, Warndreieck und Verbandkasten sind
in vielen Ländern ohnehin Pflicht. Aber die bloße
Mitnahme reicht nicht aus. Thomas Köhler emp-
fiehlt, besonders den Verbandkasten regelmä-
ßig unter die Lupe zu nehmen. GTÜ-Tipp: Neh-
men Sie Ihren Verbandkasten doch einfach zum
nächsten Apothekenbesuch mit.
Als Rettungsanker empfiehlt Herr Köhler Ab-
schleppseil und Starthilfekabel. Vorsicht ist aber
auch hier angebracht. Zur Vermeidung unnötiger
Blechschäden im Zweifel besser die Abschlepp-
Profis rufen! Fahrzeuge mit Bremsdefekten dürfen
grundsätzlich nicht per Seil abgeschleppt werden.
Autobahnen dürfen dabei nur bis zur nächsten
Ausfahrt benutzt werden. Beide Fahrzeuge müs-
sen die Warnblinkanlage einschalten.

Die richtige Starthilfe umfasst fünf Punkte der Rei-
henfolge nach:
1. Die Klemme des roten Kabels an den Pluspol

(+) der Batterie des Pannenfahrzeugsanschlie-
ßen.

2. Anderes Ende des roten Kabels am Pluspol der
Batterie des Spenderfahrzeugs anklemmen.

3. Schwarzes Kabel an den Minuspol (–) der
Spenderbatterie.

4. Anderes Ende des schwarzen Kabels an Motor-
oder Karosseriemasse des Pannenfahrzeugs
und NICHT an den Minuspol der entladenen
Batterie anklemmen. Sonst können sich hier
explosive Gase durch Funkenschlag entzün-
den.

5. Nach erfolgreicher Starthilfe das Kabel in um-
gekehrter Reihenfolge wieder abklemmen und
mindestens 50 Kilometer fahren.

Fünftes Rad am Wagen
Wohl dem, der wenigstens ein Notrad, besser
noch ein vollwertiges Ersatzrad dabei hat. Denn
die heute immer häufigeren „Tirefit-Sets“ können
allenfalls kleine „Stichverletzungen“ in der Reifen-
lauffläche abdichten.
Ein erfolgreicher Reifenwechsel setzt Dreierlei
voraus: Erstens einen funktionierenden Wagen-
heber, mit dessen Bedienung man sich vor Fahrt-

antritt in aller Ruhe vertraut gemacht haben sollte,
damit er zur Vermeidung von Schäden ordnungs-
gemäß am richtigen Punkt des Schwellers ange-
setzt wird. Zweitens einen Radmutterschlüssel,
besser noch ein hochwertiges Radkreuz. Drittens
das passende Radschloss für spezielle Schrau-
ben, die besonders bei teuren Alufelgen häufig als
Diebstahlschutz verwendet werden.
Auf Nummer sicher
Bei Autopanne, Scheck- und Kreditkartenverlust
oder Krankheit auf Reisen hilft die Vorsorge we-
nig, wenn die hilfreichen Telefonnummern zu Hau-
se liegen. Der Sachverständige Thomas Köhler
erinnert daran: Notrufnummern gehören ins Hand-
schuhfach. Notieren Sie die Servicenummern von
Automobilclub, Automobilhersteller, Bank und
Kreditkarte sowie Versicherungen, bei der Sie
einen Auslandskrankenschutz oder einen Schutz-
brief fürs Auto abgeschlossen haben.
Eine individuelle Beratung zu Fragen rund
um das Auto sowie die Themen Kfz-Schaden
und amtliche Fahrzeugüberwachung erhal-
ten Sie bei den Experten vom Kfz-Prüfzentrum
Halle, Delitzscher Straße 34, 06112 Halle (Saale),
Telefon 0345 / 57 57 57.

Anzeige:

Auch das beste Auto kann mal liegen bleiben: Vorbeugen ist besser!
Thomas Köhler vom Kfz-Prüfzentrum Halle, Delitzscher Str. 34 empfiehlt ein kompaktes Vorsorgeprogramm
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ALLES RUND UM DAS HAUS
Anzeige

Wir beraten Sie kompetent
und umfassend zu

Öl-Gas-Heizungen,
Wärmepumpenanlagen

und planen Ihr
persönliches Wohlfühlbad

inkl. Trockenbau, Fliesen-
und Elektroarbeiten durch

Vertragspartner!
Heizungs- und Sanitärbau Tel.: 03 46 03/2 08 02
Am Sportplatz 16a Funk: 01 71/4 25 88 05
06193 Wettin-Löbejün Fax: 03 46 03/2 16 35
OT Nauendorf E-Mail: firma-kaiser@gmx.de

24 h-Service und Wartung aller Fabrikate

Die Immobilienmakler
in Ihrer Region

Stadtgebiet Halle,
Nördlicher und
Östlicher Saalekreis

Stadtgebiet Halle und für
Freiberufler, Gewerbetrei-
bende und Firmenkunden

Stadtgebiet Halle

Dipl.-Betriebswirt für
Immobilienwirtschaft (FH)
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ka t n et e gültig bis 31.12.2018, ab Auftragswert
500 € netto für deutschlandweite Umzüge

ed t n ek de

0345-5600262
NiederlassungHalle

Grenzstr. 30 06112 Halle

WINTERGÄRTEN & TERRASSENDÄCHER
direkt ab Werk

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose
Vor-Ort-Fachberatung an

Aktionswintergarten
in 4x3 Meter Wohnraumqualität

inkl. MwSt., Aufmaß und Montage

WTS Wintergarten Träume
Feldstraße 6 • 04435 Schkeuditz
www.wintergarten-sachsen.eu

Steffen Meersteiner

034205 - 45 37 3

034205 - 42 11 9

Kontakt unter : s.meersteiner@wintergarten-sachsen.eu • www.wintergarten-sachsen.eu

WINTERGARTEN TRÄUME
WTS

0163 - 35 45 96 0 ab 14.995,– €

RASENLAND Krostitz GbR
Mutschlenaer Straße 14
04509 Krostitz
Tel. 03 42 95 - 70 78 0
Fax 03 42 95 - 70 78 20
E-Mail krostitz@rasenland.de

www.meinrollrasen.de

Rollrasen
-immer frisch geerntet-

Rasendünger · Rasensamen

Erst anschauen, dann kaufen . . .
Ihr Fachbetrieb vor Ort für Wintergärten, Sommergärten oder Terrassenüberdachungen
Seit es Wintergärten gibt,
spielten sie immer auch die
Rolle eines Prestigeobjekts.
Und das hat sich – Hand
auf’s Herz – bis heute nicht
geändert: Der Hausherr (oder
die Hausdame) möchte das
Domizil im besten Licht er
strahlen lassen. Ein schöner
Wintergarten stellt dann oft
die Krönung des Heims dar.

Ein vollwertiger Wintergarten
als Wohnraumerweiterung
mit Fundament, Verglasung,
Beschattung, Klimatisierung
usw. verursacht durchaus
Kosten, die dem eines guten
Mittelklassewagens entspre
chen.
Kein Wunder also, dass sich
interessierte Eigenheimbe
sitzer oft schwer tun, wenn

es um Auswahl von Größe,
Farbe, Form und Ausstat
tung geht. Als Unterstützung
im Planungsprozess bietet
WTS Wintergarten Träume
Sachsen seinen Kunden mit
Hilfe einer besonderen Soft
ware die „virtuelle“ Darstel
lung des gewünschten Win
tergartens, Sommergartens
oder auch Terrassendaches
am eigenen Haus an.

Es können dann beliebig vie
le Dachlüfter, Fenster, Türen
oder Faltanlagen eingebaut
und solange damit experi
mentiert werden, bis alle Vor
stellungen des Kunden in
Bezug auf Ausstattung und
Kosten berücksichtigt wor
den sind.

Mit diesem kostenlosen Ser
vice kann der Käufer größt
mögliche Sicherheit darüber
erlangen, dass das erträumte
Glashaus auch in der Wirk
lichkeit den Wunschvorstel
lungen entspricht und nicht
die „Katze im Sack“ gekauft
werden muss.

Exklusiv für unsere Kunden in
der Region bieten wir Ihnen
auf Wunsch auch alle Neben
leistungen wie Fundamente,
ElektroInstallation, Heizung
bzw. Klimatisierung und das
Einholen einer evtl. notwen
digen Baugenehmigung mit
an. Wir arbeiten ausschließ
lich mit hier in der Region an
sässigen Firmen zusammen.
Das bedeutet für Sie:

• Einen Ansprechpartner für
alles

• Kurze Wege
• Top ausgebildete Montage
und Service Teams

Viele unserer Kunden sagen:
„Wir haben bei WTS das
RundumSorglosPaket“
bekommen. Und das stimmt!

Gerne vereinbaren wir mit
Ihnen einen für Sie kosten
losen und unverbindlichen
Beratungstermin.
Ihr Ansprechpartner
Herr Steffen Meersteiner,
Tel: 03420542119 freut sich,
Sie auf dem Weg zu Ihrem
neuen Wintergarten, Som
mergarten oder Terrassen
dach begleiten zu dürfen.

Anzeige Anzeige

Halle · Saalekreis · Burgenlandkreis · Merseburg-Querfurt

KFZ-PrüFZentrum
Köhler

Ihr Partner für:
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Unfall- und Bewertungsgutachten
Feinstaubplaketten
ADAC Vertragsprüfstation Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

www.prüfzentrum-halle.de

z
(0345) 57 57 57

Stimmt Ihre Rente?
Unsere Leistungen für Sie:
– Rentenbescheidsprüfung, Kontenklärung
– Rentenberechnung, Zusatzrenten-DDR
– Siewollen inRentegehen – Ihr RentenfahrplannachMaß
– Rundum-Sorglos-Paket – alles für die Rente
– Erwerbsminderungsrente undVerletztenrente

vom Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel

Geiststraße 11 | 06108 Halle (Saale) | Tel. 0345-6 78 23 74

rentenbescheid24.de

Textilpflege Sebastian
Meisterbetrieb Annett Hellem

Benkendorfer Straße 30
06128 Halle (Saale)
Tel. (03 45) 4 82 09 95
Öffnungszeiten
Di., Mi., Do.
10.00 – 17.00 Uhr

Ludwig-Wucherer-Str. 54
06108 Halle (Saale)

Tel. (03 45) 8 04 44 21
Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

E-Mail: sebatex@t-online.de

Patricia Ehrhardt
Nordstr. 28, 06120 Halle/Saale
Tel. 0345/6802139
E-Mail: Patricia.Ehrhardt@vlh.de
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